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Was ist ein eingetragener Verein (e.V.)? 

Nach der allgemeinen Definition ist ein Verein ein 
auf eine gewisse Dauer angelegter, körperschaftlich 
organisierter, freiwilliger Zusammenschluss von Per-
sonen zur Verfolgung eines gemeinsamen Zwecks. 
Seine Gründung bietet sich an, wenn Menschen ge-
meinsame Ziele haben und diese mit vereinter Kraft 
verwirklichen wollen.

Die gesetzlichen Grundlagen zum Vereinsrecht fin-
den sich im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) u.a. in 
den Paragraphen (§§) 21-79.

Aufgrund der körperschaftlichen Organisation be-
steht der Verein – anders als beispielsweise Perso-
nengesellschaften – grundsätzlich unabhängig von 
Ein- und Austritten der Mitglieder (sogenannte Mit-
gliederunabhängigkeit). Die körperschaftliche Orga-
nisation äußert sich auch in einem Gesamtnamen 
und in der Vertretung des Vereins durch einen Vor-
stand. Typisch für Vereine ist zudem die Willensbil-
dung nach dem Mehrheitsprinzip in der Mitglieder-
versammlung. Der gemeinsame Zweck kann von 
den Gründern frei bestimmt werden.

Ein Verein kann sich unter bestimmten Vorausset-
zungen beim zuständigen Amtsgericht in das Ver-
einsregister eintragen lassen. Mit dieser Eintragung 
gilt er als „juristische Person“ und ist „rechtsfähig“, 
so dass er selbst als Rechtssubjekt Träger von Rech-
ten und Pflichten sein kann. Er kann somit beispiels-
weise Eigentum erwerben und Verträge abschlie-
ßen, aber auch vor Gericht klagen und verklagt 
werden. Um diesen Status zu bekommen, muss der 
Verein bereits eine Satzung haben, in der die Grün-
derInnen Vereinszweck, Namen, Sitz und Verfassung 

des Vereins festgelegt und damit den Verein ins Le-
ben gerufen haben. An der Gründung müssen min-
destens zwei Personen beteiligt sein, zum Zeitpunkt 
der Anmeldung muss der Verein mindestens 7 Mit-
glieder haben, damit er eingetragen werden kann.

Ob ein Verein überhaupt eingetragen werden kann, 
hängt von dem zugrunde gelegten Zweck des Ver-
eins ab. 

Zwecke für eine Vereinsgründung 

Während die so genannten wirtschaftlichen Vereine 
die Rechtsfähigkeit lediglich durch Verleihung erhal-
ten können, erlangen nichtwirtschaftliche, also ide-
elle Vereine (so genannte „Idealvereine“) die Rechts-
fähigkeit mit der Eintragung in das Vereinsregister. 

Für die Unterscheidung kommt es daher auf den ge-
meinsamen Zweck an, der sich bereits aus der Sat-
zung ergibt. Maßgeblich für die Abgrenzung ist die 
Frage, ob der Verein auf einen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb gerichtet ist, also wie ein Unterneh-
men Leistungen am Markt anbietet, oder aber ob er 
einen ideellen Zweck verfolgt. 

Der ideelle Zweck ist nicht gleichzusetzen mit Ge-
meinnützigkeit. Vielmehr besteht der ideelle Zweck 
bereits dann, wenn kein rein wirtschaftlicher Zweck 
verfolgt wird, etwa weil der Geschäftsbetrieb nur 
neben dem eigentlichen ideellen Zweck besteht und 
diesem untergeordnet ist oder diesen finanziert (so-
genanntes „Nebenzweckprivileg“). Daher stellt bei-
spielsweise ein Sportverein, der auch ein Restaurant 
betreibt, einen Idealverein dar. Die Tätigkeit muss 
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aber Nebenzweck des Vereins bleiben und darf nicht 
in die Satzung aufgenommen werden.

Gründung eines Vereins

Ein Verein kann von natürlichen und juristischen Per-
sonen gegründet werden. Daher ist es möglich, dass 
mehrere Vereine (also juristische Personen) einen 
Dachverband gründen, wobei hierzu mindestens 
zwei Gründungsmitglieder notwendig sind. Damit 
der Verein jedoch in das Vereinsregister eingetragen 
werden kann, muss er mindestens sieben Mitglieder 
haben. Man kann den Verein also auch mit zwei Per-
sonen gründen und im Nachhinein fünf weitere Mit-
glieder angeben, damit der Verein eingetragen wer-
den kann. 

Der eigentliche Gründungsakt liegt nicht in der Ein-
tragung, durch die der Verein die Rechtsfähigkeit 
erlangt, sondern bereits in dem verbindlichen Be-
schluss seiner GründerInnen, dass die beschlossene 
Satzung nunmehr verbindlich sein und der Verein 
ins Leben treten soll. Gleichzeitig entstehen durch 
ihn die mitgliedschaftlichen Rechte und Pflichten der 
GründerInnen. 

Der Beschluss stellt einen rechtsverbindlichen Ver-
trag dar, weshalb die GründerInnen eines Vereins 
geschäftsfähig (also grundsätzlich volljährig) sein 
müssen. Ist eine Person bei der Gründung eines Ver-
eins geschäftsunfähig, so ist die Gründung dennoch 
gültig, solange die erforderliche Mindestanzahl der 
GründerInnen geschäftsfähig gewesen ist.

Soll der Verein eingetragen und damit rechtsfähig 
werden, muss dies in der Satzung festgehalten wer-
den. Auch der erste Vorstand wird durch die Grün-
derInnen gewählt; dieser kann aus einer Person oder 
mehreren Personen bestehen, wobei die genaue 
Zahl in der Satzung festgehalten werden muss. 

Mit der Beschlussfassung über die Satzung und der 
Wahl des Vorstands ist zunächst ein nichtrechtsfä-
higer Verein gegründet. Soll dieser eingetragen wer-
den, spricht man bis zum Eintrag in das Vereinsregis-
ter von einem „Vorverein“. Mit der Eintragung des 
Vereins geht der Vorverein unter und es kommt zu 
einer automatischen Gesamtnachfolge des eingetra-
genen Vereins in das Vermögen des Vorvereins.

Um den Verein letztlich in das Vereinsregister einzu-
tragen, müssen grundsätzlich das Original und die 
Kopie der Satzung mit den Unterschriften der Grün-
dungsmitglieder sowie das Gründungsprotokoll des 

Vereins oder das Protokoll der Vorstandswahl beim 
zuständigen Amtsgericht eingereicht werden. Diese 
Angelegenheit sollte grundsätzlich über einen Notar 
erledigt werden.

Vereinssatzung 

Jeder Verein benötigt eine Vereinssatzung, über die 
bei der Vereinsgründung abgestimmt wird. Diese 
gilt als eine Art Grundordnung, nach der die Linien 
der Arbeit bestimmt werden. Die Satzung kann auch 
in einer deutschen Mundart oder in einer Fremd-
sprache verfasst sein. Es ist dann eine Fassung in 
hochdeutscher Sprache oder eine Übersetzung eines 
vereidigten Übersetzers mit einzureichen. 

Für die Satzung gibt es Muss-, Soll- und Kann-
Inhalte, auf die im Folgenden eingegangen wird. 

Muss-Inhalte nach § 57 BGB

Angesichts einer fehlenden Formvorschrift für die 
Satzung wird der Wille zur Eintragung stillschwei-
gender Satzungsbestandteil, wenn die Eintragung 
längere Zeit fortbesteht.

In Paragraph § 57 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB) werden folgende Punkte aufgelistet, die als 
Mindesterfordernisse an die Vereinssatzung gestellt 
werden, also zwingend erforderlich sind.

Zweck: Jede Satzung muss angeben, was der Zweck 
des Vereins ist und welche Ziele dieser verfolgt. Aus 
dieser Angabe muss sich ergeben, ob der Verein ei-
nen nichtwirtschaftlichen oder wirtschaftlichen 
Zweck verfolgt. Sie muss daher so genau wie mög-
lich formuliert werden.

Name: Der Name des Vereins ist grundsätzlich frei 
wählbar, es dürfen im Allgemeinen jedoch keine 
Buchstaben aneinandergereiht werden, die keine 
Wörter bilden. Zudem sollte der Name von anderen 
im Ort ansässigen, eingetragenen Vereinen abwei-
chen (§ 57 Absatz 2 BGB). Zudem sollte der Name 
des Vereins nicht irreführend sein und Namensrechte 
verletzen. 

Sitz: In der Satzung muss der Sitz eines Vereins an-
gegeben werden, da jeder Verein einen Sitz braucht. 
Der Sitz des Vereins muss in Deutschland sein, da 
nach dem Sitz gerichtliche und behördliche Zustän-
digkeiten bestimmt werden. Hierzu muss keine ge-
naue Adresse angegeben werden, es reicht beispiels-
weise der Ort und der Stadtteil, in welchem der 
Verein seinen Sitz hat.
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Eintragungsabsicht: Zudem muss die Absicht, dass 
der Verein im Vereinsregister eingetragen wird, in 
der Satzung klar erkennbar sein. Notfalls kann ein 
entsprechender Beschluss durch die Mitgliederver-
sammlung nachgeholt werden.

Soll-Inhalte nach § 58 BGB

Die Satzung sollte neben den Muss-Bestimmungen 
auch sogenannte Soll-Bestimmungen enthalten; 

• über den Eintritt und Austritt der Mitglieder,

• darüber, ob und welche Beiträge von den Mitglie-
dern zu leisten sind,

• über die Bildung des Vorstands,

• über die Voraussetzungen, unter denen die Mit-
gliederversammlung zu berufen ist, über die Form 
der Berufung und über die Beurkundung der Be-
schlüsse. 

Die Satzung sollte in diesem Teil klar regeln, wie z.B. 
das Aufnahmeverfahren von Mitgliedern stattfindet, 
ob ein Beitrag von den Mitgliedern zu leisten ist oder 
wie viele Personen dem Vorstand angehören. Was 
den Eintritt in den Verein betrifft, so empfiehlt sich 
eine ausdrückliche Regelung in der Satzung. In die-
ser sollte festgehalten werden, ob eine Beitrittserklä-
rung genügt oder ob ein besonderes Aufnahmever-
fahren eingeleitet werden muss. Zudem sollte die 
Art der Beiträge angegeben werden, die Festlegung 
der Höhe hingegen ist grundsätzlich entbehrlich. 
Genau zu regeln ist die Form der Einberufung der 
Mitgliederversammlung. Hierbei sind zu allgemein 
gehaltene Formulierungen wie „ortsübliche Bekannt-
machung“  zu vermeiden.

Kann-Inhalte

Ferner existieren einige Kann-Bestimmungen. Diese 
sind nicht vorgegeben; sie müssen nur in die Sat-
zung aufgenommen werden, wenn eine Abwei-
chung von den gesetzlichen Regelungen gewollt 
wird. Wird diese nicht vorgenommen, so greifen die 
gesetzlichen Regelungen. 

Hier ist beispielsweise die Einrichtung einer Schieds-
kommission zu nennen, die für den Verein gesetz-
lich nicht geregelt ist. Seine Grenzen findet die Ge-
staltung der Satzung an gesetzlichen Verboten und 
nicht abdingbaren Vorschriften, zu denen sich die 
Satzung des Vereins nicht in Widerspruch setzen 
darf.

Organe eines Vereines 

Aufgrund der körperschaftlichen Organisation be-
nötigt jeder Verein Organe, durch die der Verein 
handelt und entscheidet. Auch diesbezüglich beste-
hen Mindestanforderungen an jeden Verein; zumin-
dest die Mitgliederversammlung und der Vorstand 
sind notwendige Pflichtorgane. Die Zuständigkeiten 
und Rechte beider Organe werden in der Satzung 
geregelt, soweit sich diese nicht bereits aus dem Ge-
setz ergeben. Falls ein Verein weitere Organe wie 
zum Beispiel einen Aufsichts- oder Disziplinarrat ha-
ben soll, so ist dies in der Satzung genauestens zu 
regeln. Ein solches Vorgehen kann je nach Größe 
des Vereins und anfallenden Aufgaben äußerst sinn-
voll sein.

Zudem besteht die Möglichkeit, eine hauptamtliche 
Geschäftsführerin bzw. einen hauptamtlichen Ge-
schäftsführer oder eine „Besondere Vertreterin“ 
bzw. einen „Besonderen Vertreter“ (§ 30 BGB) ein-
zustellen, der neben dem Vorstand die Geschäfte 
führt und auch ins Vereinsregister eingetragen 
wird.  

Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung besteht aus allen Mit-
gliedern des Vereins; sie ist das oberste Vereinsor-
gan, da sie die Zuständigkeiten der übrigen Organe 
festlegt. Die Mitgliederversammlung ist für alle Ver-
einsangelegenheiten zuständig, die nicht einem an-
deren Vereinsorgan zugewiesen sind (Auffangkom-
petenz).  
Zur Wahrnehmung des Stimmrechts ist grundsätz-
lich die persönliche Teilnahme an der Versammlung 
erforderlich. Nach § 38 BGB sind die mit der Mit-
gliedschaft verbundenen Rechte weder übertragbar 
noch vererblich. Auch diesbezüglich müssen Ab–
weichungen in der Satzung festgehalten werden. 
Bei Handlungsunfähigkeit eines Mitglieds kann  
jedoch die gesetzliche Vertreterin bzw. der gesetz-
liche Vertreter dessen Rechte ausüben. Bei juris-
tischen Personen sind dafür die vorgesehenen  
Organe zuständig. 

Nach gesetzlichen Regelungen hat die Mitglieder-
versammlung Entscheidungsbefugnisse bei der

• Bestellung des Vorstandes (§ 27 BGB)

• Änderung der Vereinssatzung (§ 33 BGB)

• Auflösung des Vereins (§41 BGB)
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Die Mitgliederversammlung hat gesetzlich die ge-
nannten Aufgaben, wobei der Vorstand die lau-
fenden Geschäfte führt. Abweichende Regelungen 
in der Vereinsatzung sind allerdings ohne Weiteres 
möglich.

Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt 
durch den Vorstand, falls nicht in der Satzung eine 
andere Regelung getroffen wurde.

Hierbei sind folgende Punkte von Bedeutung:

• Die ordentliche Mitgliederversammlung findet in-
nerhalb bestimmter Zeiträume turnusmäßig statt, 
mindestens jedoch einmal im Jahr.

• Die außerordentliche Mitgliederversammlung wird 
einberufen, wenn grundlegende Entscheidungen zu 
treffen sind (§ 36 BGB).

• Zudem wird sie einberufen, wenn 1/10 der Mit-
glieder die Einberufung schriftlich verlangen (§ 37 
BGB).

• Die Mitglieder werden durch ein entsprechendes 
Schreiben des Vorstandes zur Mitgliederversamm-
lung eingeladen; die Einladungen können auch 
durch Anzeigen in einer Tages- oder Vereinszeitung 
bekannt gegeben werden.

• Ort und Zeit der Versammlung müssen angegeben 
werden. Dabei muss der Zeitpunkt für die Mitglieder 
zumutbar sein, d.h., dass große Teile der Mitglieder 
an der Versammlung teilnehmen können müssen 
(und der Termin nicht auf einen Werktag oder in die 
Ferienzeit gelegt wird).

• Falls nicht anderes geregelt, muss die Einladung 
die Tagesordnungspunkte vollständig benennen. 

• Über nicht aufgelistete Angelegenheiten kann die 
Mitgliederversammlung nicht wirksam beschließen.

Vorstand

Über die Zusammensetzung des Vorstandes sowie 
die Dauer der Amtszeit entscheidet in erster Linie die 
Satzung. Die Anzahl der Mitglieder ist nicht vorge-
schrieben, so dass er aus einer Person oder mehre-
ren Personen bestehen kann. Natürliche Personen 
müssen, um vorstandsfähig zu sein, allerdings zu-
mindest beschränkt geschäftsfähig sein. Es muss 
nicht zwingend eine erste Vorsitzende bzw. ein ers-
ter Vorsitzender existieren; alle Mitglieder können 
gleichberechtigt sein.

Bildnachweis: © m.schuckart – Fotolia.com
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Zu den Aufgaben des Vorstands gehört vor allem die 
Geschäftsführung des Vereins. Diese umfasst alle 
Tätigkeiten zur Förderung des Vereinszwecks. Dies-
bezüglich kann der Vorstand auch eine Geschäfts-
führerin/einen Geschäftsführer einstellen (vgl. hierzu 
„Organe eines Vereins“). Gleichzeitig handelt der 
Vorstand als Vertreter des Vereins, nach innen gegen-
über den Mitgliedern und auch nach außen, wobei 
Einzelheiten in der Vereinssatzung zu regeln sind. 

Der Vorstand hat zudem im Rahmen seiner Tä-
tigkeit u.a. folgende Aufgaben und Pflichten:

 
Sorgfaltspflicht: Der Vorstand vertritt die Interes-
sen des Vereins und trägt dafür Sorge, dass z.B. 
Rechnungen bezahlt werden.

 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens: Wenn der 
Verein überschuldet oder nicht mehr zahlungsfähig 
ist, muss der Vorstand rechtzeitig ein Insolvenzver-
fahren eröffnen.

 
Buchführungspflicht und Rechenschaftspflicht: 
Aufzeichnung von allen Ein- und Ausnahmen und 
Rechenschaft gegenüber der finanziellen Lage des 
Vereins in der Mitgliederversammlung.

• Schweigepflicht über vertrauliche  
   Angelegenheiten.

•  Anmeldung des Vereins im Vereinsregister.

• Anmeldung von Änderungen bezüglich der  
   Satzung und des Vorstands.

Haftung im Verein

Gerade im Vereinswesen hält sich hartnäckig die Be-
fürchtung, im Schulden- oder Schadenfall des Ver-
eins würden die Vorstandsmitglieder mit ihrem Pri-
vatvermögen haften. Die Regel ist jedoch eher 
umgekehrt. Nach § 31 BGB haftet der Verein mit 
seinem Vermögen für seine Organe. Das gilt für alle 
Verträge und Handlungen des Vorstands, die dieser 
im Namen des Vereins abschließt oder vornimmt. 
Mitglieder des Vereins haften für Schäden des Ver-
eins erst dann, wenn dem Verein durch mangelnde 
Sorgfalt oder fahrlässiges Handeln des Vorstande 
ein Schaden entsteht.

Eine persönliche Haftung des Vorstandes besteht je-
doch, wenn Steuern an das Finanzamt gezahlt wer-
den müssen und der Vorstand diese nicht rechtzeitig 
oder vollständig zahlt. 

Dies gilt auch bei Falschangaben bezüglich Spenden, 
also z.B. bei Ausstellung falscher Spendenbescheini-
gungen. 

Steuern und Gemeinnützigkeit

Jeder Verein muss grundsätzlich folgende Steuern 
bezahlen:

• Umsatzsteuer

• Körperschafts- und Gewerbesteuer

• Erbschafts- und Schenkungssteuer

• Grundsteuer

Wird ein Verein vom zuständigen Finanzamt als ge-
meinnützig anerkannt, kann er in der Regel von eini-
gen dieser Steuerpflichten befreit werden. Die Vo-
raussetzungen dafür sind in der Abgabenordnung 
geregelt. Diese sind unter anderem 

• die Verfolgung gemeinnütziger Zwecke ge-
mäß § 52 Abgabenordnung: Die vom Verein aus-
geübte Tätigkeit muss der Allgemeinheit dienen und 
darf nicht bestimmte Gruppen ausgrenzen oder auf 
bestimmte Gruppen begrenzt sein.

• Selbstlosigkeit gemäß § 55 Abgabenordnung:  
Die Zwecke des Vereins dürfen in erster Linie nicht 
erwerbswirtschaftlich sein.

• Ausschließlichkeit gemäß § 58 Abgabenord-
nung: Der Verein darf ausschließlich seine steuerbe-
günstigten, satzungsmäßigen Zwecke verfolgen.

• Unmittelbarkeit gemäß § 57 Abgabenord-
nung: Der Verein muss die verfolgten Zwecke selbst 
verwirklichen. 
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Ist ein Verein gemeinnützig, bedeutet dies nicht, 
dass er gar keine Steuern mehr zahlt. Die Steuer-
pflicht richtet sich vielmehr nach den konkret betrof-
fenen Tätigkeitsbereichen.

Ideelle Tätigkeit: Der Verein verwirklicht seine ide-
ellen Ziele durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und 
öffentliche Zuschüsse, daher zahlt er hierbei grund-
sätzlich keine Steuern.

Vermögensverwaltung: Der Verein erzielt Ge-
winne aus seinem Vermögen (Zinsen oder Mieten) 
und verfolgt seine ideellen Zwecke. Daher zahlt er 
hier in der Regel keine Körperschafts- und Gewerbe-
steuer. Man muss jedoch überprüfen, ob eventuell 
Umsatzsteuer (7 %) gezahlt werden muss.

Zweckbetrieb: Der Verein erzielt Einnahmen durch 
ideelle Leistungen. Diese Einnahmen sind ebenfalls 
von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit. 
Auch hier muss jedoch die Befreiung von der Um-
satzsteuer überprüft werden.

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb: Der Verein 
beteiligt sich am Wirtschaftsleben und erzielt Ge-
winne z.B. aus dem Verkauf von Speisen und Ge-
tränken. Hierfür gibt es keine Befreiung, jedoch exis-
tiert eine Freigrenze für die Körperschafts- und 
Gewerbesteuer. Die Umsatzsteuer ist hiervon nicht 
betroffen und muss daher grundsätzlich gezahlt 
werden. 

Für nähere Informationen können Sie die örtlichen 
Finanzämter kontaktieren.

Die Gemeinnützigkeit muss vom zuständigen Finanz-
amt anerkannt werden. Ein besonderes Verfahren 
dafür existiert jedoch nicht. Zumeist muss ein form-
loser Antrag beim Finanzamt auf Anerkennung ge-
stellt werden, wobei die Satzung des Vereins vorzu-
legen ist. Ergibt die Prüfung des Finanzamtes, dass 
der Verein eine Steuerbegünstigung bekommt, wird 
ein sogenannter Körperschaftssteuerfreistellungsbe-
scheid ausgestellt. Dieser gilt als Anerkennung und 
Nachweis der Gemeinnützigkeit.

Vereine, die sich wirtschaftlich in geringem Maße 
betätigen, zahlen die Körperschaftssteuer nicht jähr-
lich, sondern werden meist alle drei Jahre überprüft. 
Diese Erleichterungsbestimmung ist rechtlich jedoch 

nicht zwingend. Das Finanzamt und auch der Verein 
können dennoch auf eine jährliche Überprüfung be-
stehen. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit er-
folgt mit der jährlichen Festsetzung der Körperschafts-
steuer. Daher wird neu gegründeten Vereinen eine 
vorläufige Bescheinigung mit 18 Monaten Gültigkeit 
ausgestellt; diese wird nach Ablauf des Kalender-
jahres durch einen Freistellungsbescheid ersetzt. Bei 
Ablehnung der Steuerbefreiung durch das Finanz-
amt kann dagegen Einspruch eingelegt werden.

Das Finanzamt erteilt dem Verein mit einem vor-
läufigen Freistellungsbescheid eine Spendenem-
pfangsberechtigung. Spendenbescheinigungen dür-
fen jedoch erst ausgestellt werden, wenn der 
Freistellungsbescheid vorliegt. 

Hinweise für Spenden und Sponsoring

Oftmals ist der Unterschied zwischen Spenden und 
Sponsoring nicht erkennbar. Gemeinnützige Vereine 
zahlen für Einnahmen aus Spenden grundsätzlich 
keine Steuern, für Sponsoring fallen hingegen Steu-
ern an, weshalb die Unterscheidung von großer 
praktischer Bedeutung ist.

Eine Spende zeichnet sich durch die freiwillige Ab-
gabe und die fehlende Gegenleistung aus. Die/Der 
Spendende kann eine Spendenbescheinigung be-
kommen und diese bei ihrer/seiner Einkommens-
steuererklärung angeben.

Beim Sponsoring verhält es sich hingegen anders. 
Üblicherweise wird aufgrund eines Sponsoring-Ver-
trags dem Verein einen bestimmter Betrag gezahlt; 
im Gegenzug wird eine Werbeleistung gewährt. Der 
Verein zahlt in diesem Fall auf die Umsätze Steuern. 

Für die Unterscheidung zwischen einer Spende und 
Sponsoring ist auch die Position des Vereins bedeu-
tend. Wirbt dieser aktiv für das Unternehmen, gilt 
dies als Sponsoring. Verweist er lediglich auf eine 
Unterstützung durch ein Unternehmen, so handelt 
es sich eher um eine Spende.

Quellen: 
Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): Leitfaden zum Vereinsrecht, 
Berlin November 2011.

Hanf, Uwe: „Einführung in das Vereinsrecht“, in: RAA Branden-
burg (Hrsg.): KOMMIT. Das Management-Handbuch für Migran-
tenorganisationen, Potsdam, September 2008, S. 4-17.
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Kay›tl› veya tüzel kiflili¤i olan dernek ne 

anlama gelmektedir?

Yaflam›fl oldu¤unuz ülkede veya flehirde kitlelere 
ulaflmak, sesinizi duyurmak ve siyasi, kültürel, sosyal 
v.b. muhteval› düflünsel hedeflere varmak için örgüt-
sel anlamda  profesyonelleflmeniz, baflka bir deyimle 
kurumsallaflman›z gerekir. Sürecin dayatm›fl oldu¤u 
sorulara cevap verebilecek; üye, eleman ve yönetim 
kurullar›n›n de¤ifliminden ve gelifliminden ba¤›ms›z 
olarak iflleyen profesyonel bir yap› oluflturman›z, yani 
kurumsallaflman›z ancak „‹deal-Dernekleflme“ dedi-
¤imiz olaydan geçer.

Kurum ve makamlar taraf›ndan s›k s›k kullan›lan bu 
„‹deal Dernek“ kavram› asl›nda resmiyet kazanm›fl 
veya tüzel kiflili¤e sahip olmufl  „Dernek“ yap›lan-
mas›ndan baflka bir fley de¤ildir. Yaflam›fl oldu¤unuz 
alanda düflünsel hedeflerinize varman›z için, genifl 
kitlelere ulaflman›n veya kamuoyu faaliyetlerinin en 
mükemmel örgütlenme ve organize flekli „Tüzel 
Kiflilik“ kazanm›fl dernek ve dernekçilik faaliyetleri-
dir. Anayasan›n 5. ve 20. Maddeleri gere¤i „Düflünce 
Özgürlü¤ü“ ve „‹nsan Haklar›“ kapsam›nda ele al›-
nan ve „düflüncenin ifade tarz›“ olarak de¤erlendi-
rilen yasal yani tüzel kiflili¤e sahip olan  derneklerin 
yükümlülükleri, etki ve yetki alanlar› medeni kanu-
nun (BGB) çeflitli maddeleriyle belirlenmifltir.

Dernekler yasas›na göre,  insanlar örgütlenerek belir-
li amaç ve hedeflere ulaflabilmek için dernek kurabi-
lirler; tüzük de¤iflikli¤inden ve üye rotasyonundan 
yani üyelerin girifl ve ç›k›fllar›ndan ba¤›ms›z olarak, 
dernek ve derne¤in faaliyetleri kesintiye u¤ramadan 
devam edebilir.

Kay›tl› dernekler, hukusal alanda Tüzel Kiflili¤e sahip-
tir. Para, gayri menkul, malzeme vs. Bulundurabilir-
ler. Kanunlar karfl›s›nda s›radan bir vatandafl yani 
„tabi kifliler“ (Natürliche Person) gibi yasal kiflilik sta-
tüsüne sahip olduklar› için, dava açabilir ve davac› 
olabilirler. 

Derneklerin hak ve yükümlülükleri medeni kanunun 
(BGB: Bürgerliches Gesetzbuch)  21, 55  ve 79. mad-
deleriyle düzenlenmifltir. Bu düzenlemeye göre, bir 
derne¤in hukuksal yap›ya yani tüzel kiflilige sahip 
olabilmesi için, herfleyden önce bir tüzü¤e,  dernek 
ad›na ve bir Yönetim Kuruluna ihtiyac› vard›r. Bu dü-
zenlemeler yap›ld›ktan sonra, Dernekler Kütü¤üne 
(Vereinsregister) kay›t olabilmek için, medeni kanu-
nun (BGB) yukar›da bahsedilen maddeleri gere¤i, 
noterlik vas›tas›yla sulh mahkemesine (Amtsgericht) 
baflvurulur. ‹fllemler tamamland›ktan sonra, kay›tl› 
veya yasal kiflili¤e sahip olan bir dernek statüsü elde 
edilir.

Hangi amaç ve hedefler için dernek Ku

rulur?

Kay›tl› derneklerin ana özelliklerinden birisi, ticari 
amaçl›  de¤il, sadece düflünsel (BGB § 21: Ideelle 
Zwecke)  amaçl›  kurulabilmeleridir. Bir derne¤in dü-
flünsel amac› hedef alm›fl olmas›, bu amac›n  her za-
man  kamu ç›karlar›na* (gemeinnützig) denk düfltü-
¤ü veya düflecegi anlam›na gelmez. E¤er kurulacak 
dernek bu hedefi amaçlamak istiyorsa yani, „kamu 
ç›karlar›“ do¤rultusunda faaliyet göstermek istiyor-
sa, yukar›da aranan özelliklerin yan›s›ra, Maliya Ba-
kanl›¤›’n›n  dernekler kanununda öngörmüfl oldu¤u  
hak ve yükümlülükleri gözönünde bulundurmas›  
gerkir. Kamu yarar›na çal›flan bir dernek statüsüne 
kavuflabilmek için, vergi yasas›n›n *52. maddesi 
gere¤i, vergi dairesine (Finanzamt) bir dilekçe ve tü-
zükle müracaat edilmesi gerekir.

Düflünsel niyet ve hedefi (Ideelle Zweck) flöyle ifade 
edebiliriz; bu amaçla kurulan bir derne¤in ticari ve 
kazanç hedefli faaliyetleri olamamal›d›r.  Kâr ve rant 
meselesini bir kenara b›rakal›m, tüzel yap›ya sahip 
bir derne¤in vermifl oldu¤u hizmetlerin ve sunmufl 
oldu¤u verimin bedeli olarak para ve mal talep ede-
mez. Mesela kasas›na 3-5 kurufl  kazanmak amac›yla 
pazarda birtak›m eski eflyalar› satmak isterse veya 
düzenlemifl oldu¤u Almanca Dil kurslar›n› para 
karfl›l›¤› sunarsa, bu iflleri ticari  amaçl› yapm›fl olur.
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Genellikle birçok dernek, yasal olamamas›na ra¤men, 
bu ve buna benzer faaliyetler yürütmektedirler ama 
bunu s›n›rl› miktarda ve kâr sa¤lamak amac›yla de¤il, 
sadece hedeflemifl oldu¤u düflünsel faaliyetlerini fi-
nanse etmek amac›yla yap›t›¤› sürece yani „yan 
maksat imtiyaz›“ veya dolayl› bir flekilde esas „eme-
li“ (Nebenzweckprivileg) destekleme faaliyeti olarak 
görüdü¤ü ve uygulad›¤› sürece, istisnai bir ayr›cal›k 
olarak dernekler böylesi bir hakka sahip olabilirler. 
Ancak, dikkat edilmesi gereken bir husus, bu tür 
faaliyetlili¤in tüzü¤e ifllenmemesidir.

*Vergi yasas›n›n 52. Maddesine göre (AO:Abgaben-
ordnung) „kamu yararlar›n› hedefleyen çal›flma (Ge-
meinnützig)“ flöyle tan›mlanmaktad›r: E¤er bir ku-
rum, kurulufl veya kifli genelin ç›kar›n› amaçlayarak 
maddi, manevi ve ahlaki alanalarda hiçbir özel ç›kar 
ve beklenti gözetmeden çal›fl›yorsa, buna  kamu yara-
r›na çal›flma (Gemeinnützig)  denir!

Bir dernek nas›l kurulur?

Bir dernek, ticari amaç gütmeyen tüzel veya tabi 
kifliler taraf›ndan kurulabilir. Derne¤e tek tek kifliler 
üy olabiece¤i gibi, baflka dernekler ve ticari amaç-
gütmeyen kurumlar da üye olabilirler; hatta birkaç 
dernek bir araya gelerek çat› örgütlenmesine gidebi-
lir ve böylelikle yeni bir çat› örgütlenmesiyle farkl› bir 
„tüzel kiflilik“ (Juristische Person) elde edebilirler.

Bir derne¤in Dernekler Kütü¤üne  (Vereinsregister) 
kay›t olabilmesi için en az yedi  kurucu üyesinin ol-
mas› gerekir. 

Kurulufl toplant›s›nda ilk önce  tüzük üzerinde konu-
flulur ve anlaflmaya var›l›r. Tüzük sorunu çözüdükten 
sonra yönetim kurulu seçimine gidilir. Kurucu üyler 
tüzü¤ü imzalar ve akabinden yönetim kurulunun 
imzalar›yla beraber noterli¤e baflvurulur. Noter tüzü-
¤ü tastik ettikten sonra ifllem kayd› yapar ve gerekli 
ifllemler  halledildikten sonra, bir dilekçeyle, tüzü¤ün 
orijinali, fotokopyas› ve kurulufl tutana¤›yla (Grün-
dungs-Protokoll) veya Yönetim-Kurulu-Seçim-Tuta-
na¤›yla  (Wahlprotokoll der Vorstandswahl) beraber 
bölge sulh mahkemesine (Amtsgericht) baflvuruda 
bulunur. Noterli¤in baflvurusu sonucu, sulh mahke-
mesi taraf›ndan derne¤in Dernekler Kütü¤üne kay›t 
edilmesi sa¤lan›r. 

Tüzük nedir ve hangi maddeleri içerir?

Dernek Tüzü¤ü,  dernekleflme dedi¤imiz oluflumun 
sadece tafl›y›c duvar› de¤il, ayn› zamanda vazgeçilmez 
zorunlu temel ö¤esidir. Baflka bir ifadeyle, derne¤in 
ANAYASASIDIR. Bu, dernek anayasas› dedi¤imiz tü-
zü¤ün içinde yasal olarak bulunmas› gereken ana 
maddeleri k›saca flöyle s›ralayabiliriz:

Derne¤in ad›: Dernek kurulurken istedi¤iniz ismi 
seçme hakk›na sahipsiniz. Bu konuda özenle dikkat 
edilmesi gereken husus, ayn› bölgede ayn› ismi 
tafl›yan baflka bir derne¤in faaliyet göstermemesidir; 
ayn› isimle baflka bir derne¤in aktif olup olmad›¤›n› 
ö¤renmek için gerekli internet sayfalar›na bakabilir 
veya Dernekler Kütü¤ü‘ne (Vereinsregister) sorabilir-
siniz. 

Mekan›n adresi: Bundan kastedilen dernegin posta 
adresi de¤il, sadece dernegin bulundu¤u yer; mesela 
belde, ilçe veya il. Anlafl›laca¤› gibi, kurulan derne¤in 
illa da bir lokali yani faaliyet gösterece¤i bürolar› ola-
cak diye bir mecburiyet yok. Yeni  kurulan derne¤i 
Dernekler Kütü¤üne kay›t ettirirken, kesin bir adres 
vermekten ka›ç›n›lmal›. Derne¤in  posta adresinizi 
kaytettirdi¤iniz taktirde, her adres de¤iflikli¤ini Der-
nekler Kütü¤üne bildirmeniz gerekecektir.

Amac›: Derne¤in hangi amaçlarla kuruludu¤u ve  
hedeflerinin ne oldu¤u aç›k bir ifadeyle dile getiril-
meli. fiayet dernek kamu ç›karlar› (Gemeinnützig) 
do¤rultusunda faaliyet gösterecekse, özgecilik  
(Selbstlosigkeit) anlay›fl› tüzükte özellikle yer 
almal›d›r.

Bildnachweis: © W-FOTO – Fotolia.com
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Üyelik: Derne¤e kimler üye olabilir; mesela sadece 
bireyler mi veya tüzel kifliler de üye olabilir mi? Farkl› 
üyelik katogoriler olacak m›; yani farkl› hak ve hü-
kümlülükleri olan destekleyici, teflvik edici, misafir ve 
onur üyeleri gibi? Üyelik konusunda karar verecek 
makam hangisi olmal›; mesela Yönetim Kurulu mu 
yoksa Genel Kurul mu vs.? Üyelik kay›tlar›n›n silin-
mesi yani bir üyenin üyelikten ç›kar›lmas›n› gerekti-
ren „koflullar ne olabilir“ ve  „ihrac prosedürü nas›l 
ifllemeli“ gibi baz› detaylar da tüzükte yer almal›. 

Aidatlar: Dernek, üyelerinden aidat talep edecekse, 
periodik bir flekilde ödenecek aidat›n miktar› konu-
sunda karar verecek kurum veya kurul tüzükte yer 
almal›. Adres konusunda oldu¤u gibi bu konuda da 
ödenecek aidat miktar› tüzü¤e ifllenmemelidir, flayet 
üyleler taraf›ndan ödenecek aidat miktar› tüzü¤e 
ifllenirse, bu, tüzük¤ün de¤ifltirildi¤i anlam›na gelir 
ve bu de¤ifliklik Dernekler Kütügüne bildirilmek zo-
rundad›r.

Dernek kurum ve kurullar› konusunda düzenle-
meler: Kimin, kimlerin yani  hangi yetkili kurum ve 
kurullar›n hangi oy ço¤unlu¤uyla tüzügü de¤istirece-
¤i veya de¤ifltirebilece¤i meselesi aç›k bir flekilde tü-
zü¤e ifllenmelidir. Yönetim Kurulunun kaç kifliden 
oluflaca¤›, nas›l oluflaca¤›, kimler taraf›ndan nas›l 
seçilece¤i ve hizmet süresinin ne kadar olaca¤› tüzük-
te bariz bir flekilde yer almal›d›r. fiayet daha baflka 
kurum ve kurul olufltrulacaksa; mesela denetleme, 
disiplin, saymanl›k, dan›flma kurulu, bilim konseyi 
gibi oluflumlar›nda tüzü¤e ifllenmesi gerekir. 

Tüzük De¤iflikli¤i: Tüzükte eksik olmamas› gere-
ken ana faktörlerden birisi, tüzügü kimlerin ve hangi 
ço¤unlukla de¤ifltirebilece¤i meselesidir. Kanunen 
dörtte üç ço¤unlu¤u öngörülür ama istenirse farkl›   
bir model, farkl› bir oranlama da benimsenebilir. 
Derneklerde derne¤in amaçlar› ve hedefleri konu-
sunda farkl› yaklafl›m, e¤ilim ve ak›m olabilece¤ini 
gözönünde bulundurarak düzenlemeye gidilmesi 
daha ojektif bir yaklafl›m olur.

Dernek faaliyetlerinin durdurlmas› veya derne-
¤in kapat›lmas›: Burada anlat›lmak istenen, derne-
¤in faaliyetlerinin durdurulmas› veya kapat›lmas› ka-
rar›n› hangi oy ço¤unluyla al›nabilece¤idir. Ayr›ca 
e¤er dernek faaliyetleri durdurulacak yani kapat›lacak 
olursa, derne¤in  maddi varl›klar›n›n yani para, eflya, 

tafl›nmazlar›n›n durumunun ne olaca¤› konusuna da 
aç›kl›k getirilmelidir.

Yukar›da aktarm›fl oldu¤muz maddeler, tüzükte bu-
lunmas› gereken zorunlu maddelerdir. Tabii istenirse 
bunlara ek olarak baflka maddeler de eklenebilir.

Kurulacak olan derne¤in kurul ve 

kurumlar›!

Tüzel Kiflili¤e sahip oldu¤undan dolay›, her derne¤in 
faaliyet yürütebilmesi, farkl› konularda karar alabil-
mesi ve alm›fl oldu¤u bu kararlar› uygulayabilmesi 
için baz› kurum ve kurullar› oluflturma zorunlulu¤u 
vard›r. Dolays›yla her derne¤in en az iki kurula ihtiyac› 
vard›r:

• Genel Kurul ( vgl. § 32 BGB)

• Yönetim Kurulu ( vgl. § 26 BGB)

Genel Kurul ve Yönetim Kurulu aras›ndaki görev ve 
yetki bölüflümü tüzükte aç›k bir flekilde beliritilmeli-
dir. E¤er yap› içerisinde baflka kurum ve kurul olufl-
turulacaksa, bu da tüzükte ayr›ca  belirtilmelidir, zira 
baz› derneklerin bilim ve dan›flma kurulu gibi kurum-
lar›n› da dernek tüzüklerine  iflledi¤i görülmüfltür. Bu 
tür kurum veya kurullar›n oluflturulmas› hem çal›fl-
malar›n baflar›s› aç›s›ndan hem de toplum-siyaset-
ekonomi gibi kurum ve kurulufllarda sayg›nl›¤› olan 
önemli kifliliklerin dernek faaliyetlerine kat›l›m›n› 
sa¤lamak için ve hem de diplomatik platformda, bi-
limsel veya toplumsal  mercilerde  prestij oluflturmak 
aç›s›ndan oldukça önemlidir. Meseleyi biraz daha 
açacak olursak; baz› büyük derneklerin Denetleme 
Kurulu (Aufsichtsrat bzw. Kontrollrat) gibi kurum-
lar›n›n oldu¤u bir gerçektir. Bu Denetleme Kurulu, 
Yönetim Kurulu gibi kurullar› denetler ve gereken 
ifllemleri uygular. Önemli olan, bu veya buna benzer 
kurullar›n oluflumu, faaliyetleri, etki ve yetki alan-
lar›n›n tüzükte belirlenmesidir. Baz› büyük dernekler 
admininistarif ve idari iflleri daha baflar›l› bir flekilde 
yürütbilmek için genel müdürler veya uzman yöneti-
ciler atarlar; hatta bu atanan genel müdürlerin say›s› 
birden fazla bile olabilir. E¤er bu genel müdür veya 
müdürler, Yönetim Kurulu yetkilerine sahip olacak-
sa, mesela dernek ad›na imza atma yetkisnie sahip 
yetkiler verilecekse „Özel Temsilci“ (Besonderer Ver-
treter – vgl. § 30 BGB)) statüsüyle etki ve yetki alan-
lar› belirtilerek tüzü¤e ifllenmelidir. Bu bahsedilen 
özel yetkili temsilci yani genel müdür veya yönetici, 
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kanunlar karfl›s›nda dernegi temsil edebilmesi icin, 
yönetim kurulu gibi tüzü¤ün yan›s›ra Dernekler 
Kütü¤üne de kay›t ettirilmesi gerekir. Yönetim Kuru-
lu zorunlu bir organ oldu¤u için (vgl. § 26 BGB),  bu 
kifli yani genel müdür, Yönetim Kurulunu her alanda 
temsil edecek anlam›na gelmez tabii.

Dernek yönetim kurulunun görev, hak 

ve yükümlülükleri nelerdir?

Dernek Yönetim Kurulu bireylerden, yani tüzel kiflili-
¤e sahip olan oluflumlardan  de¤il, tabi kiflilerden 
oluflur ve  tüm üyelerin isimleri Dernkeler Kütü¤üne 
ifllenir. Yönetim Kurulu üyelerinin say›s› konusunda 
yasal anlamda herhangi bir düzenleme bulun-
mamaktad›r; Yönetim Kurulu üye say›s› bir kifli de 
olabilir yedi kifli de. Önemli olan, Yönetim Kurulu 
üye say›s›n›n ve Yönetim Kurulunun görev süresinin 
tüzükte belirtilmifl olmas›d›r. Üye say›s›n› tüzü¤e ifller-
ken, ileride olas› bir kadro sorunu vs. yaflamamak 
için kesin bir rakam belirtmemek gerekir. Yönetim 
Kurulu en az iki en fazla yedi kifliden oluflur fleklinde 
esnek bir ifadeyle daha uygun bir formülasyon bulun-
mufl olur.  Dernekler, tüzükte özellikle belirtilmemiflse, 
yasal anlamda birinci veya ikinci baflkan diye bir me-
cburiyet olmad›¤›n›dan, Yönetim Kurulunun tüm üy-
eleri ayn› ölçüde yetki, hak ve yükümlülüklere sahip 
olabilirler ve hatta d›flar›dan, üye olmayan insanlar› 
dahi Yönetim Kuruluna seçebilirler. Bu durumda 
„D›flar›dan Yönetim Kurulu Üyesi“ (Außen-Vorstän-
de) kural› geçerli olur. Yasal olarak (Bürgerliches Ge-
setz Buch) Dernek Yönetim Kurulu hem içe yönelik 
yani üyelere hem  d›fla karfl›  ve hem de derne¤in 
yönetim ve idari ifllerinden sorumludur.  Yönetim 
Kurulu isterse bu görevleri baflka birine, mesela ata-
nan genel müdüre aktarabilir ama sonuç itibariyle 
derne¤in tüm ifllerinden kendisi sorumludur. Mesela 
önemli bir anlaflman›n hukuksal anlamda geçerli ola-
bilmesi için ya Yönetim Kurulunun imzas›n› ya da 
resmi olarak atanan Genel Müdürün imzas›n› tafl›mas› 
gerekir.

Yönetim Kurulu üyelerinin derne¤i içe ve d›fla karfl› 
temsil etme yetkileri tüzük içeri¤inde özellikle belir-
tilmelidir. Diyelim A derne¤inin üç üyeli bir  yönetim 
kurulu var. Bahsedilen yetkiyi ya bu üç üye ortak  
kullanabilir ya da üçü eflit bir flekilde birbirlerinden 
ba¤›ms›z olarak kullanma hakk›na sahiptir  veya yet-
kinin önemli bir k›sm› üyelerden birisine verilir. Bir 
örnek verecek olursak: Diyelim bir dernek lokalinin 
kira mukavelesi imzalanacak, imzalama yetkisi üç 

üyeye ait ise ve üyelerden birisi yoksa, bu durumda 
kira mukavelesi imzalanamaz. fiayet imzalama yetki-
si üç üyeye aitse ve bu üç üye birbirlerinden ba¤›ms›z 
olarak yetki kullanma hakk›na sahipse, üyelerden bi-
risi veya ikisi olmadan da imzalama ifllemi gerçek-
leflebilir. Yetki tek kifliye verilmiflse zaten bir sorun 
olmaz. 

Yönetim Kurulu üyelerine, fahri yani gönüllü görev-
liler olduklar› için, faaliyetlerinden dolay› herhangi 
bir ödeme yap›lmaz, maafl alamazlar ama yol paras›, 
telefon paras› gibi yan giderlerin karfl›lanmas› tale-
binde bulunabilirler (Aufwendungsersatz;  vgl. § 670 
BGB). E¤er Yönetim Kurulu üyelerinden birisi ifle 
al›n›rsa yani üyelerden birisiyle çal›flma mukavelesi 
imzalan›rsa, bu durumda maafl ödenebilir ama böyle-
si bir anlaflman›n da tüzü¤e ifllenmesi gerekir.

Derne¤in faaliyetlerinden sorumlu olan Yönetim Ku-
rulunun görev yükümlülüklerini k›saca flöyle s›rala-
yabiliriz: 

Titizlik veya ‹tinal› çal›flma: Yönetim Kurulu, ciddi 
ve itinal› bir flekilde derne¤in ç›karlar›n› gözönünde 
bulundurmal› ve derne¤in üstlenmifl oldu¤u yüküm-
lülüklerin tümünü; mesela vergilerin ve borçlar›n 
zaman›nda ödenmesi gibi görevlerin yerine getirlime-
sini titiz bir flekilde sa¤lamal›.

Dernek varl›klar›n›n ve kazan›mlar›n›n korun-
mas›: Yönetim Kurulu,  derne¤in varl›klar›n› koru-
mal› ve mali durumun stabil kalabilmesi için tüm hat-
larda sormluluklar›n› yerine getirmelidir; mesela 
derne¤in mali durumunun kald›ramayaca¤› u¤rafl›la-
ra, anlaflmalara girmemeli ve parasal olarak alt›ndan 
kalk›lmas› mümkün olmayacak borçlanmalar› üstlen-
memelidir.

• E¤er dernek, girdi-ç›kt› dengelerinden kaynakla-
nan ödeme s›k›nt›s› cekecek, borçlar› ödeyemeyecek 
duruma gelmiflse ve genel mali durum art›k tafl›na-
mayacak, kotar›lamayacak bir durum arz ediyorsa, 
Yönetim Kurulu, mevcut görevli mahkemeye baflvu-
rarak iflas davas› (Insolvenzverfahren; vgl. § 42 BGB) 
açmakla yükümlüdür.

• Yönetim Kurulu, sürekli olarak mali girdi-ç›kt› den-
gelerini kontrol ederek defter tutmal› (Buchführungs-
pflicht), derne¤in genel mali durumu ile ilgili  genel 
kurulda veya üyeler toplant›s›nda hesap vermelidir.

• Ayr›ca Yönetim Kurulu, yasalar›n öngörmüfl oldu¤u 
„S›r Saklama Yükümlülü¤ü“ gere¤i, derne¤in s›rlar›n› 
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gizli tutmakla yükümlüdür: Bir örnek verecek olur-
sak; senelik üyeler toplant›s›nda Yönetim Kurulu, he-
sap verme-aklanma raporlar› sunacakt›r. Bu raporlar 
veya aç›klama hem entern (iç) faaliyetler konusunda 
hem de mali durum hakk›nda genel ve özel bilgi su-
nacakt›r. Bu bilgiler sadece derne¤in üyelerini ilgilen-
diren bilgilerdir ve öyle de alg›lanmal›d›r.

Mevcut yasalara göre dernek 

borçlar›ndan kim sorumludur?

Dernek borçlar›n›n ve ç›kabilecek di¤er zararlar›n, 
kiflilerin kendi özel kasalar›na yans›yacabilece¤ini dü-
flünmelerinden yani kendi özel mülkiyetleriyle karfl›la-
mak zorunda kalabileceklerine inanmalar›ndan 
dolay›, bir çok insan dernek yönetim kurullar›na seçil-
meyi sak›ncal› bulurlar. Asl›nda bu tür kuflkular yersiz 
ve gereksiz tereddütlerdir, zira alacakl›lara karfl› 
Yönetim Kurulu veya üyeler de¤il, tam tersine dernek 
kendi varl›k ve mülkiyetiyle sorumludur (vgl. § 31 
BGB). Daha aç›k bir sekilde ifade  edecek olursak;  
Yönetim Kurulunun dernek ad›na yapabilece¤i 
anlaflma ve mukavelelerden Yönetim Kurulu ve üye-
leri de¤il, bizzat dernek kendi varl›klar› ve mülkiyetiy-
le sorumludur. 

Meselenin hukuksal boyutunun böyle olmas›, Yöne-
tim Kurulunun bu ve buna benzer konularda yani 
eylem ve hareketlerinde sorumluluk tafl›mayaca¤› 
anlam›na gelmez. Yukar›da da bahsedildi¤i gibi, 
Yönetim Kurulu derne¤e karfl›, eylemlerinde ve faa-
liyetlerinde en büyük sorumlulu¤u olan bir kurum-
dur. Bir örnek verecek olursak: Diyelim Yönetim 
Kurulu senelik mali rapaorunu zaman›nda haz›rlaya-
mad›, dolays›yla genel mali durum hakk›nda elde 
yeterli bilgi yok. Genel mali durum hakk›nda yeterli 
bilgiye sahip olunmamas›na ra¤men, dernek yeni bir 
lokal yani bir ofis kiralad› ve yeterli nakit olmad›¤› 
için kiralar›n ödenmesinde s›k›nt›lar ortaya ç›kt› ve 
nitekim kiralar ödenemdi. Kiralar ödenemedi¤i için, 
mülk sahibi derne¤i mahkemeye veriyor ve dernek 
birikmifl kiralar› ödeyebilmek için a¤›r faiz ödemek 
kofluluyla kredi çekmek zorunda kal›yor. Yönetim 
Kurulunun hatalar› ve yanl›fllar› yüzünden zarara gi-
ren dernek, bu zarar›n, en az›ndan bir k›sm›n›n karfl›-
lanmas› talebiyle, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi 
ceplerinden ödemeleri için, kurum üyeleri hakk›nda 
tazminat davas› açabilir.

Yönetim Kurulunun çok ciddi ve titizlilikle üzerinde 
durmas› gereken sorumluluklar›ndan birisi de ba¤›fl 

ve vergi yükümlülü¤ü konular›d›r. Vergilerin öden-
memesi veya zaman›nda ödenmemesi, ba¤›fl ve 
ba¤›flla ilgili tüm bilgilerin yeterli ve zaman›nda iletil-
memesi veya yanl›fl ba¤›fl makbuzu düzenlenmesi 
türünden hatal› ifller,  vergi yasas›n›n 69. maddesine 
(Abgabenordnung § 69) ve gelir vergisi yasas›n›n 10. 
maddesinin 4. paragraf›na  (EstG § 10, Absatz 4) 
göre suç durumu teflkil etmektedir. 

Kamu yarar›na çal›flan dernekler ne tür 

vergiler ödemekle yükümlüdürler?

Baz›  durumlarda derneklerin de vergi ödeme yüküm-
lülü¤ü vard›r ve ödenebilecek vergi türlerini flöyle 
s›ralayabiliriz: 

• Ticaret/Sat›fl veya Kazanç Vergisi (Umsatz-
steuer): E¤er bir dernek mali-ticari ifllerle u¤rafl›rsa 
yani mal, malzeme ve hizmet pazarlamas›nda bulun-
ursa,  mevcut yasalara göre gelir vergisi ödemekle 
yükümlüdür.  

• Kurumlar  Gelir Vergisi (Körperschaftsteuer): 
flayet bir dernek ticari ifllerle u¤rafl›yor ve bu u¤rafl› 
sonucu büyük miktarda kâr elde ediyorsa, kurumlar 
için uygulanan tüzel kiflilik vergisi yani gelir/kazanç 
vergisi ödemek zorundad›r. Kurumlar Gelir Vergisi 
(Körperschaftsteuer), statüsü tüzel kiflilik olan kurum-
lar için uygulan›r. Dernekler için geçerli olan  vergi 
türlerinden birisidir.

 

• ‹flletme Vergisi veya Sanayi/Ticaret Vergisi 
(Gewerbesteuer): Bu vergi türü, bir ticari kurumun 
veya ticari amaçla yap›lan üretim, pazarlama gibi 
ifllemlerinin gerçeklefltirildi¤i iflletmelerden al›n›r ve 
bu vergi türü kurumun objektiv gelir gücüne göre 
belirlenir. 

• Hediye ve Veraset Vergisi (Erbschafts- u. 
Schenkungssteuer): Kamu yarar›na çal›flan dernek-
ler ba¤›fl al›rsa ve herhangi bir kurumdan ya da kifli-
den miras kal›rsa, baz› özel durumlar hariç, vergi öde-
me yükümlülü¤ü yoktur.

• Tafl›nmazlar Vergisi (Grundsteuer): Derne¤in 
gayri menkulü varsa, yani arsas›, binas› vs. ve dernek 
kamu yarar›na çal›fl›yorsa, yani karfl›l›ks›z yard›m ve 
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hizmet sunmay› amaçlam›flsa veya kilise, cami, sina-
gog v.b. inançsal alanlarda hizmet sunuyorsa, bu 
dernekler tafl›nmazlar vergisinden muaf tutulurlar.

Sponsorluk ve ba¤›fllarda dikkat edilme

si gereken hususlar! 

Kamu yarar›na (Gemeinnützigkeit) çal›flan dernekle-
rin, toplam›fl olduklar› ba¤›fllar için  vergi  ödeme yü-
kümlülü¤ü yoktur. Ama sponsorluk anlaflmalar›ndan 
elde edilen gelirler için durum biraz farkl›d›r. Spon-
sorluktan elde edilen gelirler, yukar›da bahsetmifl 
oldu¤umuz kurumlar vergisine (Körperschaftsteuer), 
ticaret/sat›fl yani gelir vergisine (Umsatzsteuer) ve sa-
nayi/ticaret yani iflletme vergisine (Gewebesteuer) 
tabi tutulabilir. Ba¤›flla sponsorluk aras›ndaki fark› 
k›saca flöyle tan›mlayabiliriz: Ba¤›fl olay›n›n en belir-
gin özelligi, her iki taraf için de karfl›l›k›s›z olmas›d›r; 
yani herhangi bir maddi karfl›l›k beklenmemesidir. 
Ba¤›fl veren kifli veya kurum, yapt›¤› ba¤›fl karfl›s›nda 
herhangi bir maddi karfl›l›k beklemez ve ba¤›fl› alan 
taraf, kendisini ba¤›fl yapan kifliye karfl› herhangi bir 
maddi karfl›l›k vermek zorunda hissetmez. Sponsor-
luk olay› ise oldukça farkl›d›r. Derne¤inze veya yürüt-
müfl oldu¤unuz herhangi bir faaliyetinize sponsor 
olmak isteyen bir firma veya herhangi bir ticari 
teflekkül para verirken, vermifl oldu¤u bu paran›n 
karfl›l›¤›nda sizlerden mutlaka birfleyler isteyecektir. 
Bu talep, umumiyetle sponsorluk yapan firman›n re-
klam› ve tan›t›m›yla ba¤lant›l›d›r. Bu flu demektir; A 
firmas› size bir miktar para vermek istiyor ama bu-
nun karfl›l›¤›nda sizden kendisinin bir sekilde reklam›-
 n› yapman›z talebinde bulunuyor. Siz dernek olarak 
aktif bir flekilde bu reklam eylemine kat›lmaya 
 bilirsiniz yani yürüttü¤ünüz herhangi bir aktiviteyi A 
firmas›n›n „mali deste¤iyle“ gerçeklefltirdi¤inizi söy-
lemeniz veya yaz›l› aç›klamalar›nzda bir flekilde belir-
tmeniz yeterli olabilir. Böylesi bir teklifi kabul etti¤iniz 
taktirde, bir anlaflmaya var›l›r ve sponsorluk mukave-
lesi imzalan›r. Bu anlaflma karfll›kl› ticari bir anlaflma 
oldu¤u için, ticari yasalar çerçevesinde, vergilendir-
meye tabi tutulur.

Baz› dernekler bu küçük ama önemli detaya yeterli 
hassasiyeti göstermedikleri, için yani ba¤›fl ile spon-
sorluk aras›ndaki bu ufak ayr›nt›ya özen gösterme-
dikleri için bir y›¤›n sorunla karfl›karfl›ya kalm›fllard›r. 
Dolays›yla bu ve buna benzer ayr›nt›lar› ve incelikleri 
hiçbir zaman gözard› etmemek gerekir.

Dernek faaliyetleri ve mali kaynaklar

Dernekler, para kazanan, ticari amaçl› çal›flan tefleb-
büsler olmad›klar› için, faaliyetlili¤in devam›n›n ana 
sorunlar›ndan birisi mali durumdur.  Bilindi¤i gibi, 
derne¤in ayakta durmas›n› ve faaliyetlerin devam et-
mesini omuzlayan, gönüllüler birli¤i dedi¤imiz, üye 
ve elemanlard›r. Üye ve elemanlar›n ödedikleri aidat, 
ba¤›fl gibi tüm özel fedakarl›klar› ra¤men, dernek faa-
liyetlerin yürüyebilmesi ve amaçlanan hedefe va-
r›lmas› için kal›c› para kaynaklar› yarat›lmadan baflar› 
flans› oldukça zay›ft›r.

Bir derne¤in yarataca¤› mali olanak ve kaynaklar, der-
ne¤in hedefi ve bu hedefe varabilmek için yürüttü¤ü 
faaliyetlerle direkt ba¤lant›l›d›r. Dernek faaliyetleri-
nin teflviki için verilen en önemli ve yayg›n mali des-
tek kayna¤›, genellikle kamu kurumlar›ndan sa¤lanan 
mali destektir. Federal, eyalet ve yerel kurumlar›n 
program›nda olan „Teflvik Fonlar›“ ve çeflitli „Proje-
ler“ bu kaynaklar›n bafl›nda gelir. Bunun yan›s›ra, 
Avrupa Birli¤i’nin de bir dizi teflvik ve destekleme 
fonlar› mevcuttur. Bu, bahsedilen kamu teflvikleriyle 
ilgili bir kaç örne¤i flöyle s›ralayabiliriz.

Mali destek sa¤lanabilecek baz› resmi kurum ve 
kurulufllar:

•  

• 

• 

•

 

Yukar›da bahsedilen resmi kurum ve kurulufllar 
taraf›ndan „dernek faaliyetlerini“ desteklemek ama-
c›yla verilen mali teflviklerle, bu kurum ve kuruluflla-
r›n, uygulaman›z için finanse etmifl oldu¤u ortak 
„Projeler“ aras›ndaki fark› ileriki modullarda ayr›nt›l› 
bir flekilde aç›klamaya çal›flaca¤›z. 

AB Programlar› ( EU-Programme)

Federal Programlar: Federal Bakanl›klar›n model 
projeleri, Federal Siyasi E¤itim Merkezi (Bundes-
zentrale für politische Bildung), Federal Göçmen 
Ve Mülteciler Kurumu (BAMF)

Eyalet hükümetinin programlar›: Eyalet E¤itim 
Bakanl›¤›, Spor Bakanl›¤›, Sa¤l›k Bakanl›¤›, Genç-
lik Ve Spor Bakanl›¤› vs.

Belediyeler: Gençlik, Kültür, Spor, Eflitlik ve Uyum 
kurumlar› 
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Sponsorluk anlaflmalar› hakk›nda ! 

Birçok iflletme ve teflebbüs, olumlu imaj yaratmak 
veya toplum nezdinde varolan prestijlerini yükselt-
mek için sivil toplum örgütlerini destekleme ve teflvik 
fonlar› oluflturmufltur. Bir örnek verecek olursak; diy-
elim siz, dernek lokalinizi tamir ediyorsunuz ve gider-
lerin bir k›sm›n› karfl›lamas› için herhangi bir iflletmeye 
veya bankaya „mali yard›mda“ bulunmalar› için bafl-
vuruda bulunuyorsunuz. Banka veya iflletme size bu 
paray› kendi reklam fonundan verir ama karfl›l›¤›nda 
sizden, reklamlar›n› yapmalar›n› isterler. Bu reklam 
iflinde dernek olarak aktif yer almak zorunda de¤il-
siniz ama yaz›lar›n›zda, aç›klamalar›n›zda derne¤in 
tamirat›n› „A Bankas›“ veya „B ‹flletmesi“ parasal 
destek sa¤lad› demeniz veya derne¤in tamirden son-
ra tekrar aç›l›fl›nda, bahsedilen içerikte bir pankart 
asman›z yetebilir. 

Sponsorluk olay›nda dikkat edilmesi gereken özel-
liklerden birisi vergi meselesidir. E¤er, yukar›da bah-
sedildi¤i gibi, sponsurluk olay›nda aktif olarak yer 
al›rsan›z, vergi yükümlülü¤üne tabi tutulursunuz. 

Bunu bir örnekle aç›klamaya çal›flal›m: Diyelim kamu 
yarar›na çal›flan bir derneksiniz ve bir etkinlik düzen-
liyorsunuz. Bu etkinlik herhangi bir iflletme veya fi-
nans kuruluflu taraf›ndan mali olarak destekleniyor. 
Bu kurum veya kurulufllar, yapm›fl olduklar› parasal 
deste¤in karfl›l›¤›nda sizlerden reklamlar›n› yapman›z› 
istiyorlar. Siz, etkinlik için haz›rlam›fl oldu¤unuz bildi-
ri veya benzeri tan›t›m veya ça¤›r› flayerinin alt›na 
veya arka taraf›na „Bu etkinlik A kurumu taraf›ndan 
desteklenmektedir“ diye yazd›¤›n›zda ve derginizde, 
destekleyen teflebbüsün ilanlar›n› yay›nlad›¤›n›zda, 
yap›lan reklamda aktif  olarak rol alm›fl olursunuz. Bu 
„aktif rol“ faktöründen dolay›, sponsorluktan elde 
etmifl oldu¤unuz  mali destek vergiye tabi tutulur. 

Kaynak: 
Bundesministerium der Justiz (Hrsg.): Leitfaden zum Vereinsrecht, 
Berlin November 2011.

Hanf, Uwe: „Einführung in das Vereinsrecht“, in: RAA Branden-
burg (Hrsg.): KOMMIT. Das Management-Handbuch für Migran-
tenorganisationen, Potsdam, September 2008, S. 4-17.
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Ali Riza Arslan
Musterweg 62
12345 Musterstadt

[Name des Empfängers]
[Anrede]
[Firmenname]
[Straße]
[PLZ Ort]

 Musterstadt, den 24.11.2012

Einladung zur Gründungsversammlung der Alevitischen Gemeinde Musterstadt  

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beabsichtigen, zur Förderung der alevitischen Lehre und des alevitischen Glaubens, einen Verein zu 
gründen. Zur Gründungsversammlung am 12.12.2012 um 14:00 Uhr im Restaurant „Anadolu“, Muster 
Str. 1, 12345 Musterstadt, laden wir Sie herzlich ein.

Als Tagesordnung ist vorgesehen:

1.  Begrüßung
2.  Feststellung der Anzahl der stimmberechtigten Teilnehmer
3.  Genehmigung der Tagesordnung
4.  Aussprache über die Gründung der Alevitischen Gemeinde Musterstadt
5.  Beratung und Verabschiedung einer Satzung
6.  Wahlen des Vorstandes
7.  Wahlen der Kassenprüfer
8.  Weitere Vorgehensweise
9.  Verschiedenes

Den Entwurf einer Vereinssatzung fügen wir bei.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine Rückmeldung über Ihre Teilnahme / Nichtteilnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Herr Ali Riza Arslan                 Frau Fatma Kaplan

Kapitel 01Einladung zur Gründungsversammlung
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Kapitel 01Einladung zur Mitgliederversammlung

Alevitische Gemeinde 
Musterstadt e.V.
Muster Str. 96
12345 Musterstadt

[Name des Empfängers]
[Anrede]
[Firmenname]
[Straße]
[PLZ Ort]

  Musterstadt, den 12.11.2012

Einladung zur Mitgliederversammlung der Alevitischen Gemeinde Musterstadt e.V.

Sehr geehrtes Mitglied,

unsere diesjährige ordentliche Mitgliederversammlung findet am 12.12.2012 um 14:00 Uhr in der Alevi-
tischen Gemeinde Musterstadt, Muster Str. 96, 12345 Musterstadt, statt.

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der 
 Mitgliederversammlung,
3. Wahl eines Versammlungsleiters und Schriftführers
4. Anträge zur Tagesordnung / Annahme der Tagesordnung
5. Vorstandsbericht über das vergangene Jahr 
6. Finanzbericht und Kassenprüfungsbericht
7. Entlastung des Vorstandes
8. Vorstandswahlen
9. Wahl der KassenprüferInnen
10. Verschiedenes

Anträge auf Ergänzungen der Tagesordnung müssen bis eine Woche vor der Versammlung schriftlich 
beim Vorstand eingereicht werden, damit der Vorstand sie noch auf die Tagesordnung setzen kann (§ 
Satzung).

Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen wird gebeten.

Mit freundlichen Grüßen 

Ali Riza Arslan
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Protokoll der Mitgliederversammlung der Alevitischen Gemeinde Musterstadt e.V. in ihren Räum-
lichkeiten auf der Muster Str. 96, 12345 Musterstadt.

Datum: 12.12.2012

Beginn: 14:00 Uhr

TOP 1: Begrüßung

Der Vorsitzende des Vorstandes, Herr Ali Riza Arslan, eröffnet die ordentliche Mitgliederversamm-
lung und begrüßt die erschienenen Mitglieder, deren Vertreter sowie die (Ehren-) Gäste.

TOP 2: Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und der Beschlussfähigkeit der  
 Mitgliederversammlung

Feststellung durch den Versammlungsleiter, dass die ordentliche Mitgliederversammlung schrift-
lich durch unmittelbare Benachrichtigung sämtlicher Vertreter am .................... gemäß § ..... der 
Satzung unter Beifügung der Tagesordnung vom Vorstand einberufen worden ist.

Feststellung, dass die Mitgliederversammlung frist- und formgerecht eingeladen wurde.

Feststellung, dass .......... Mitglieder anwesend sind, so dass die Mitgliederversammlung beschluss-
fähig ist. 

Nachfrage des Versammlungsleiters, ob gegen die Beschlussfähigkeit Widerspruch erhoben 
wird. 

TOP 3: Wahl eines Versammlungsleiters und Schriftführers

 Vorschläge für die Wahl eines Versammlungsleiters und eines Schriftführers

 Wahl eines Versammlungsleiters und eines Schriftführers

Bestellung des Herrn Hasan Yildiz zum Versammlungsleiter und Frau Fatma Öztürk zur Schriftfüh-
rerin durch den Vorsitzenden.

TOP 4: Anträge zur Tagesordnung

 Keine Anträge zur Tagesordnung. Die Tagesordnung wird in vorliegender Form einstimmig   
 angenommen.

TOP 5: Vorstandsbericht über das vergangene Jahr 

 Das Vorstandsmitglied, Herr Zeynel Gül, erstattet Bericht über die Arbeit des Vorstandes im  
 vergangenen Jahr. 

Der Vorstand legt der Mitgleiderversammlung den Jahresabschluss für das entsprechende Kalen-
derjahr vor. Nachfrage des Versammlungsleiters, ob es zum Bericht Wortmeldungen gibt.

TOP 6: Finanzbericht und Kassenprüfungsbericht

Die Kassenprüferin, Frau Hanim Yildiz, erstattet Bericht über die Finanzen und Kassenprüfung des 
abgelaufenen Kalenderjahres

Nachfrage des Versammlungsleiters, ob es zum Bericht Wortmeldungen gibt.

Kapitel 01Protokoll der Mitgliederversammlung
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Kapitel 01Protokoll der Mitgliederversammlung

TOP 7: Entlastung des Vorstands

Auf Empfehlung des Kassenprüfers wird der gesamte Vorstand, einschließlich des Schatzmeisters, 
durch die Mitgliederversammlung einstimmig entlastet.

 

TOP 8: Vorstandswahlen

Die Mitgliederversammlung wählt den neuen Vorstand.

Frau _____________ mit __ Ja-Stimmen, __ Nein-Stimmen, __ Enthaltungen 

Frau _____________ mit __ Ja-Stimmen, __ Nein-Stimmen, __ Enthaltungen

Frau _____________ mit __ Ja-Stimmen, __ Nein-Stimmen, __ Enthaltungen

Herr _____________ mit __ Ja-Stimmen, __ Nein-Stimmen, __ Enthaltungen 

Herr _____________ mit __ Ja-Stimmen, __ Nein-Stimmen, __ Enthaltungen 

Herr _____________ mit __ Ja-Stimmen, __ Nein-Stimmen, __ Enthaltungen 

Frau _____________ mit __ Ja-Stimmen, __ Nein-Stimmen, __ Enthaltungen

Die gewählten Personen nehmen die Wahl an.

TOP 9: Wahl der KassenprüferInnen

Die Mitgliederversammlung wählt den/ die Kassenprüfer/in.

Herr/ Frau _________ mit __ Ja-Stimmen, __ Nein-Stimmen, __ Enthaltungen 

TOP 10: Verschiedenes

Keine sonstigen Themen

Ende: …………………

Ort, Datum

Versammlungsleiter/in           Schriftführer/in
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Protokoll der Vorstandssitzung der Alevitischen Gemeinde Musterstadt e.V.

in: Alevitische Gemeinde Musterstadt e.V., Muster Str.  96, 12345 Musterstadt 

am: 12.12.2012  Beginn: 15:00 Uhr  Ende: 17:00 Uhr

Tagesordnung 
TOP 1:

Genehmigung: a) des Protokolls vom _____________
 b) der Tagesordnung
 c) Ergänzungen zur Tagesordnung
 _____________________________________________
 _____________________________________________
 _____________________________________________
Abstimmungsergebnis: 
 Stimmen dafür: ______ dagegen: ______  enthalten: ______  
 damit beschlossen:    Ja     Nein

TOP 2:

Information: _____________________________________________
 _____________________________________________
Beschlusstext: _____________________________________________
 _____________________________________________
Abstimmungsergebnis: 
 Stimmen dafür: ______ dagegen: ______  enthalten: ______
 damit beschlossen:   Ja     Nein

TOP 3:

Information: _____________________________________________
 _____________________________________________
Beschlusstext: _____________________________________________
 _____________________________________________
Abstimmungsergebnis: 
 Stimmen dafür: ______ dagegen: ______  enthalten: ______
 damit beschlossen:   Ja     Nein

TOP 4

Information: _____________________________________________
 _____________________________________________
Beschlusstext: _____________________________________________
 _____________________________________________
Abstimmungsergebnis: 
 Stimmen dafür: ______ dagegen: ______  enthalten: ______
 damit beschlossen:   Ja     Nein

Nächste Sitzung am 15.01.2013 um 15:00 Uhr in der Alevitischen Gemeinde Musterstadt e.V., Muster Str. 96, 
12345 Musterstadt

Musterstadt, 12.12.2012

Kapitel 01Protokoll der Vorstandssitzung
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Kapitel 01Geschäftsordnung Mitgliederversammlung 

Geschäftsordnung der Mitgliederversammlung der Alevitischen Gemeinde Musterstadt e.V.

§ 1 Einberufung 

1. Der Anlass zur Einberufung einer Mitgliederversammlung richtet sich nach der Satzung.

2. Eine ordentliche Mitgliederversammlung ist den Mitgliedern mindestens zwei Monate vorher durch 
schriftliche Benachrichtigung anzukündigen.

3. Die (vorläufige) Tagesordnung stellt der 1. Vorsitzende in Abstimmung mit dem 2. Vorsitzenden 
auf.

Schriftlichen Anträgen der Mitglieder auf Aufnahme von Beratungsgegenständen in die Tagesord-
nung ist zu entsprechen, wenn die Anträge spätestens sechs Wochen vor der Versammlung bei der 
Geschäftsstelle eingehen.

4. Die Benachrichtigung der Mitglieder (Nr. 2) und die Einberufung einer Mitgliederversammlung 
obliegt dem 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung dem 2. Vorsitzenden.

5. Die schriftliche Einberufung der Mitglieder zur ordentlichen Mitgliederversammlung ist mindestens 
vier Wochen vor der Versammlung unter Beifügung der Tagesordnung zu versenden.

6. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist ordnungsgemäß einberufen, wenn die schrift-
liche Einberufung der Mitglieder mindestens zwei Wochen vor der Versammlung unter Bekanntgabe 
der Tagesordnung abgesandt worden ist. Anträge der Mitglieder auf Aufnahme von Beratungsge-
genständen in die Tagesordnung (Nr. 3 Abs. 2) sollen in diesem Falle möglichst mit der Einberufung, 
spätestens aber sieben Tage vor der Versammlung versandt werden.

§ 2 Teilnahme

Die Mitgliederversammlung ist öffentlich. Die Öffentlichkeit ist auszuschließen, wenn es die Mehrheit 
der anwesenden Stimmberechtigten beschließt.

Oder: Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Über die Zulassung von Gästen entscheidet die 
einfache Mehrheit der Stimmberechtigten.

§ 3 Leitung

1. Der 1. Vorsitzende, im Verhinderungsfall der 2. Vorsitzende, leitet die Mitgliederversammlung. 
Sind beide verhindert, so wählt die Mitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit der Stimmberech-
tigten einen Leiter.

2. Die nach Nr. 1 Berufenen dürfen die Versammlung dann nicht leiten, wenn die Beratung und Ab-
stimmung einen sie selbst betreffenden Gegenstand darstellt (z.B. Vorstandswahl, Entlastung, Abbe-
rufung aus wichtigem Grund). In diesem Fall hat die Versammlung einen Leiter für diesen Beratungs-
gegenstand zu wählen.

§ 4 Feststellungen bei der Eröffnung

Nach der Eröffnung stellt der Leiter die ordnungsgemäße Einberufung fest. Des Weiteren stellt er 
anhand einer zu führenden Anwesenheitsliste die Zahl der anwesenden Stimmberechtigten und so-
dann die Beschlussfähigkeit fest. Sodann gibt der Leiter die Tagesordnung bekannt, die von der 
Versammlung stillschweigend gebilligt werden kann.

§ 5 Änderungen der Reihenfolge der Tagesordnung

Die Mitgliederversammlung kann mit einfacher Mehrheit die Tagesordnung ändern.
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§ 6 Eröffnung der Aussprache; Verbindung von Beratungsgegenständen

1. Der Leiter eröffnet für jeden Beratungsgegenstand, der auf der Tagesordnung steht, die Aussprache.

2. Die Versammlung kann die gemeinsame Beratung zweier oder mehrerer Gegenstände beschlie-
ßen, sofern zwischen ihnen ein Sachzusammenhang besteht.

§ 7 Reihenfolge der Redner

1. Zu jedem zur Abstimmung gelangenden Gegenstand ist eine Rednerliste aufzustellen. Die Eintra-
gung wird in der Reihenfolge der Wortmeldungen vorgenommen. Die Rednerliste kann auf Antrag 
durch Mehrheitsbeschluss geschlossen werden.

2. Der Versammlungsleiter hat im Anschluss an die Ausführungen des Antragstellers oder Berichter-
statters in der Reihenfolge der Rednerliste das Wort zu erteilen. Antragsteller und Berichterstatter 
erhalten stets Gelegenheit zu einem Schlusswort.

3. Der Versammlungsleiter kann in jedem Falle außer der Reihe das Wort ergreifen oder durch einen 
Sachbearbeiter einem Redner antworten lassen.

4. Zu tatsächlichen Berichtigungen und zur Geschäftsordnung ist das Wort unabhängig von der Red-
nerliste zu erteilen.

§ 8 Begrenzung der Redezeit

1. Die Rededauer beträgt 10 Minuten. Der Leiter kann allgemein eine kürzere Rededauer festlegen.

2. Die Teilnehmer einer Versammlung, Sitzung oder Tagung können jedoch auch selbst die Dauer der 
Redezeit bestimmen. Über einen Antrag auf Begrenzung der Redezeit ist außer der Reihe sofort ab-
zustimmen.

3. Wird ein Antrag auf Schluss der Debatte gestellt, so wird die Rednerliste verlesen und sodann ab-
gestimmt.

Ist der Antrag angenommen worden, so dürfen zu Sachanträgen nur noch zwei Redner sprechen, 
und zwar einer dafür und einer dagegen; die Reihenfolge der Redner ergibt sich aus den Eintra-
gungen in der Rednerliste.

Teilnehmer, die bereits zur Sache gesprochen haben, können einen Antrag auf Schluss der Debatte 
nicht stellen.

§ 9 Ordnungsmaßnahmen des Leiters gegen Redner, Versammlungsteilnehmer und Gäste

1. Ein Redner, der von dem Verhandlungsgegenstand abschweift, für den ihm das Wort erteilt wor-
den ist, wird vom Leiter zur Sache verwiesen. Stört ein Redner den ordnungsgemäßen Ablauf der 
Versammlung, Tagung oder Sitzung, so ruft ihn der Leiter zur Ordnung. Einem Redner, der während 
einer Rede dreimal zur Sache oder zur Ordnung gerufen worden ist, wird vom Leiter das Wort zum 
selben Beratungsgegenstand entzogen.

2. Bei besonders groben Verstößen gegen die Versammlungsordnung kann der Leiter den (die) schul-
digen Störer von der weiteren Teilnahme an der Versammlung ausschließen. Beteiligen sich mehrere 
an der Ordnungsstörung, so kann der Leiter die Versammlung auf Zeit unterbrechen.

3. Beim Ausschluss von Gästen wegen grober Ordnungsstörung macht der Leiter von dem ihm über-
tragenen Hausrecht Gebrauch.

4. Die Entscheidungen des Leiters können nur auf Antrag eines stimmberechtigten Teilnehmers durch 
einstimmigen Beschluss der Teilnehmer abgeändert werden.

Kapitel 01Geschäftsordnung Mitgliederversammlung 
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Kapitel 01Geschäftsordnung Mitgliederversammlung 

§ 10 Abstimmung

1. Über jeden Beratungsgegenstand muss gesondert abgestimmt werden, es sei denn, dass Gegen-
stände verbunden worden sind.

2. Während des Abstimmungsverfahrens können Gegenanträge nicht mehr berücksichtigt werden. 
Zulässig sind jedoch Anträge auf Verbesserung des Wortlautes des zur Abstimmung gelangenden 
Antrags.

3. Für die Reihenfolge der zur Abstimmung gelangenden Gegenstände ist diejenige maßgebend, die 
in der Tagesordnung enthalten ist. Wird ein Dringlichkeitsantrag zugelassen, jedoch nicht auch sofort 
in der Sache abgestimmt, so bestimmen die Teilnehmer, wann dieser Gegenstand zur Abstimmung 
gelangt.

4. Jeder Antrag ist vor der Abstimmung nochmals bekanntzugeben. Abstimmungsfragen sind so zu 
stellen, dass sie mit “Ja “ oder “Nein” beantwortet werden können.

5. Liegen zu einem Beschlussgegenstand mehrere Anträge vor, so ist über den weitestgehenden 
zuerst abzustimmen. Bestehen Zweifel, welcher Antrag der weitestgehende ist, so wird hierüber 
durch vorherige Abstimmung entschieden; eine Aussprache findet hierüber nicht statt. Zusatz- und 
Unteranträge gelangen gesondert zur Abstimmung.

6. Die Versammlung kann die nach vorstehender Nr. 3 Abs. 1 festgelegte Reihenfolge mit 2/3-Mehr-
heit ändern.

§ 11 Abstimmungsarten

1. Abgestimmt wird durch Handzeichen (oder: durch Aufstehen oder Sitzenbleiben).

Eine namentliche Abstimmung muss vorgenommen werden, wenn dies ein Drittel der stimmberech-
tigten Teilnehmer verlangt. Der Namensaufruf erfolgt nach der Anwesenheitsliste. Die Namen der 
Abstimmenden und ihre Entscheidung sind in der Niederschrift zu vermerken.

2. Ist aufgrund der Satzung oder eines Beschlusses der Versammlung schriftlich abzustimmen, so 
müssen gekennzeichnete Stimmzettel verwendet werden. Sie müssen den Gegenstand der Abstim-
mung erkennen lassen und eine Kennzeichnung des Stimmrechts (Stimmenzahl) enthalten.

§ 12 Beschlussfähigkeit; Mehrheitsverhältnisse; Feststellung des Beschlussergebnisses

1. Beschlussfähigkeit ist nur gegeben, wenn mindestens 2/5 der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send sind. Die Beschlussfähigkeit muss nicht nur im Zeitpunkt der Eröffnung, sondern auch bei der 
Beschlussfassung über jeden Abstimmungsgegenstand gegeben sein.

2. Bei Abstimmungen genügt grundsätzlich die einfache Mehrheit. Dies gilt auch bei Wahlen. Zur 
Änderung der Satzung ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen, 
zur Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich. Eine Änderung des Zwecks des 
Vereins kann nur mit Zustimmung aller Mitglieder beschlossen werden. Die schriftliche Zustimmung 
der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglieder kann innerhalb eines Monats ge-
genüber dem Vorstand erklärt werden.

3. Die jeweils erforderliche Mehrheit errechnet sich ausschließlich aus den abgegebenen gültigen Ja- 
und Nein-Stimmen. Stimmenthaltungen werden ebenso wie ungültige Stimmen weder den Ja- noch 
den Nein-Stimmen zugerechnet.

4. Der Leiter ist nicht befugt, über die Treuwidrigkeit einer Stimmabgabe eine Entscheidung zu tref-
fen.
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5. Der Leiter gibt das Abstimmungsergebnis der Versammlung so deutlich bekannt, dass es vom 
Protokollführer niedergeschrieben werden kann.

§ 13 Wahlen

1. Wahlen dürfen nur durchgeführt werden, wenn sie in der Tagesordnung vorgesehen und bei der 
Einberufung bekanntgemacht worden sind.

2. Liegt nur ein Wahlvorschlag vor, so kann offen abgestimmt werden.

3. In den übrigen Fällen ist ein aus mindestens drei Mitgliedern bestehender Wahlausschuss zu bil-
den. Er hat die Aufgabe, die Stimmzettel auszugeben und einzusammeln, die Stimmen zu zählen und 
zu kontrollieren. Der Wahlausschuss hat sodann das Wahlergebnis festzustellen; der Vorsitzende hat 
es bekanntzugeben. Der Gewählte ist zu befragen, ob er die Wahl annimmt; ist der Gewählte abwe-
send, so wird seine vorherige Zustimmung verlesen. Der Wahlausschuss bestätigt zu Protokoll die 
Gültigkeit der Wahl.

4. Stellen sich mehrere Kandidaten zur Wahl, so ist derjenige gewählt, der mehr als die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat. Ist diese Stimmenzahl nicht erreicht worden, so findet 
eine Stichwahl zwischen den Kandidaten statt, welche die höchsten Stimmenzahlen auf sich vereini-
gen konnten. Gewählt ist derjenige, der nunmehr die meisten Stimmen erhält; bei gleicher Stimmen-
zahl entscheidet das vom Vorsitzenden des Wahlausschusses zu ziehende Los.

§ 14 Protokoll

1. Über das Ergebnis einer Versammlung, ist ein Protokoll zu führen.

2. Das Protokoll soll enthalten: 
Ort, Tag und Beginn und Ende der Versammlung, die Namen des/der Versammlungsleiter/s und des 
Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstim-
mungsergebnisse und die Art der Abstimmung sowie die Annahme einer Wahl. Bei Satzungsände-
rungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden.

3. Das Protokoll ist vom (jeweiligen) Versammlungsleiter sowie vom Protokollführer zu unterschreiben.

4. Auf Verlangen müssen die abgegebenen Erklärungen in das Protokoll aufgenommen oder diesem 
als besondere Anlage beigefügt werden.

5. Einwendungen gegen den Inhalt der Niederschrift sind beim Vorsitzenden oder bei der Geschäfts-
stelle des Vereins innerhalb eines Monats seit Zusendung zu erheben. Hierüber ist in der nächsten 
Sitzung der Mitgliederversammlung Beschluss zu fassen.

6. Das Protokoll nebst Anlagen ist in der Geschäftsstelle des Vereins aufzubewahren.

§ 15 Wiederholung einer Abstimmung (Wahl)

1. Ein Beratungsgegenstand hat durch die Abstimmung grundsätzlich seine Erledigung gefunden.

2. Ist ein Beschluss (eine Wahl) aus formellen oder materiellen Gründen eindeutig ungültig, so kann 
über diesen Gegenstand erneut abgestimmt werden.

Kapitel 01Geschäftsordnung Mitgliederversammlung 
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Kapitel 01Geschäftsordnung Vorstand

Geschäftsordnung für den Vorstand 

Auf der Grundlage des § ... der Vereinssatzung gibt sich der Vorstand die nachfolgende Geschäftsord-
nung.

§ 1 Tagesordnung 

Die Tagesordnung ist den Vorstandsmitgliedern bis spätestens ... Kalendertage vor einer Sitzung 
schriftlich mitzuteilen. Soweit dem für die Einladung zuständigen Vorstandsvorsitzenden bis dahin 
besondere Wünsche für die Tagesordnung übermittelt wurden, sind diese aufzunehmen.

§ 2 Einberufungsverfahren

Das Einberufungsverfahren richtet sich nach den in der Vereinssatzung dafür vorgesehenen Bestim-
mungen. Zur Vorbereitung auf die Sitzung ist den Vorstandsmitgliedern auf Verlangen Einblick in die 
von ihm gewünschten Unterlagen des Vereins zu gewähren. 

§ 3 Beschlussfähigkeit

Der Vorstand ist /entsprechend der Satzungsvorgaben/ beschlussfähig, /wenn mindestens die Hälfte 
der Vorstandsmitglieder anwesend ist/.

§ 4 Öffentlichkeit

Die Sitzungen des Vereinsvorstands sind nicht öffentlich. Mit einfacher Mehrheit kann über die Zu-
lassung von Gästen entschieden werden. Auf Einladung des Vorstands können Vereinsmitglieder, 
Mitglieder von anderen Vereinsorganen und - soweit erforderlich - auch Dritte an den Vorstandssit-
zungen beratend teilnehmen. 

§ 5 Versammlungsleitung

Die Sitzungen des Vorstandes werden vom Vereinsvorsitzenden geleitet. Soweit dieser rechtlich oder 
tatsächlich an der Wahrnehmung seiner Aufgaben gehindert ist, übernimmt der stellvertretende 
Vorsitzende die Versammlungsleitung.

§ 6 Beschlussgegenstand

In den Vorstandssitzungen wird grundsätzlich nur über die in der Tagesordnung angegebenen Punkte 
abgestimmt. Aus dringendem Anlass können jedoch auch weitere Punkte in die Tagesordnung auf-
genommen werden. Über die Aufnahme in den Katalog der zu behandelnden Fragen befinden die in 
der Sitzung anwesenden Vorstandsmitglieder mit einfacher Mehrheit.
Mindestens einmal im Halbjahr sind die turnusmäßigen Berichte aus den jeweiligen Abteilungen des 
Vereins in den Vorstandssitzungen zu beraten.

§ 7 Stimmrecht und Beschlussfassung

In den Sitzungen des Vorstands sind nur die anwesenden Mitglieder stimmberechtigt. Eine Stimm-
rechtsübertragung ist ausgeschlossen. Jedes Vorstandsmitglied verfügt nur über eine Stimme. Nimmt 
ein Mitglied des Vorstandes bei einem vorzeitigen Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds vorüber-
gehend auch dessen Aufgaben wahr, hat auch dieses Mitglied nur eine Stimme. Abstimmungen 
erfolgen durch Handzeichen. Eine geheime Abstimmung ist durchzuführen, wenn dies mindestens 
drei Vorstandsmitglieder beantragen.
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Der Vorstand entscheidet mit qualifizierter Mehrheit. Ein Beschluss ist somit angenommen, wenn sich 
mehr als die Hälfte aller Vorstandsmitglieder für die Annahme eines Vorschlags aussprechen.

§ 8 Aufgabenübertragung, Ausschüsse

Innerhalb des Vorstandes sollte jedes Vorstandsmitglied einen spezifischen Aufgabenbereich haben. 
Folgende Arbeitsbereiche müssen abgedeckt sein:

- Jugend   (Zuständigkeit Herr ________________)

- Frauen   (Zuständigkeit Frau ________________)

- Öffentlichkeit  (Zuständigkeit Frau ________________)

- Bildung   (Zuständigkeit Frau ________________)

- Recht   (Zuständigkeit Herr ________________)

- Gleichstellung  (Zuständigkeit Frau ________________)

- Geistlichenrat  (Zuständigkeit Herr ________________)

- Vernetzung   (Zuständigkeit Herr ________________)

- ARU  (Zuständigkeit Frau ________________)

Die beauftragten Vorstandsmitglieder können mit Einwilligung des gesamten Vorstands Dritte mit 
der Erledigung von Aufgaben betrauen, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen. Das jeweilige Vor-
standsmitglied wird durch die Aufgabenübertragung nicht aus seiner Verantwortung entlassen. Die 
Kontroll- und Überwachungsaufgabe obliegt dem zuständigen Vorstandsmitglied.  Zur Vorbereitung 
und Durchführung von Vorstandsentscheidungen können Ausschüsse gebildet werden. Die Beru-
fung der Ausschussmitglieder erfolgt durch einstimmige Entscheidung des Vorstands auf Vorschlag 
des für den jeweiligen Bereich zuständigen Vorstandsmitglieds. Das zuständige Vorstandsmitglied 
übernimmt den Ausschussvorsitz.

§ 9 Sitzungsniederschrift

Über die Sitzungen des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen. Protokollführer ist der Kassenwart. 
Ist dieser verhindert, wird in der jeweiligen Sitzung mit einfacher Mehrheit über den Protokollführer 
entschieden. 
Das Protokoll ist schriftlich abzufassen und vom Sitzungsleiter zu unterschreiben. Jedem Vorstands-
mitglied ist ein Sitzungsprotokoll zuzuleiten.

§ 10 In-Kraft-Treten

Diese Geschäftsordnung tritt am ...... in Kraft.

Kapitel 01Geschäftsordnung Vorstand
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Kapitel 01 Erweiterte Satzung

Muster einer erweiterten Satzung
Satzung für die „Alevitische Gemeinde Musterstadt e. V.“

§ 1  Name, Sitz und Geschäftsjahr

Der Verein „Alevitischer Kulturverein Musterstadt und Umgebung e. V.“ führt ab sofort den Namen „Ale-
vitische Gemeinde Musterstadt e. V.“ („Alevi Kültür Merkezi Musterstadt“). Die Abkürzung des Vereinsna-
mens lautet: „AKMM“. 

Die AKMM hat ihren Sitz in Musterstadt.

Die AKMM ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Musterstadt eingetragen.

Das Geschäftsjahr der AKMM ist das Kalenderjahr.

§ 2  Zweck und Ziele der AKMM

1. Die AKMM vertritt die Alevitisch-Bektaschitische Glaubenslehre in Musterstadt und dessen Umgebung 
und versteht sich als Glaubensgemeinschaft.

2. Die AKMM setzt sich für die Pflege und Förderung der Alevitisch-Bektaschitischen Glaubenslehre und 
Kultur ein. Sie bemüht sich um die Integration der Aleviten in die deutsche Gesellschaft unter Bewahrung 
alevitischer Glaubensidentität und Kultur. Die AKMM bemüht sich, den Glaubensinhalt und die gesamte 
Kulturtradition nach aussen bekannt zu machen.

3. Die AKMM richtet für Ihre Mitglieder Gebetshäuser (Cemevi) ein. Sie unterhält Bibliotheken mit spezieller 
Literatur über die Glaubenslehre der Aleviten-Bektaschiten, der alevitisch-bektaschitischen Kultur und ihrer 
philosophischen Werte.

4. Die AKMM bemüht sich im Lichte der alevitisch-bektaschitischen Lehre um Umweltschutz. Sie fördert 
auch sportliche Zwecke.

5. Die AKMM bemüht sich um das kulturelle Erbe alevitisch-bektaschitischer Würdenträger, wie Dichter, 
Geistliche und andere Persönlichkeiten.

6. Die AKMM bekennt sich zu den Menschrechten und den Gesetzen in Deutschland, soweit sie universellen 
Menschenrechten nicht widersprechen. Sie bekennt sich insbesondere zur unantastbaren Würde des Men-
schen und der Gleichberechtigung von Mann und Frau.

7. Die AKMM fördert karitative Tätigkeiten. Insbesondere betätigt sie sich im Bereich der Seniorenbetreu-
ung, Kindererziehung, Jugendarbeit und Fürsorge für bedürftige Menschen wie Obdachlose und benachtei-
ligte Gruppen. Sie betätigt sich auch im Bereich der Seelsorge.

8. Die AKMM ist Mitglied der Alevitischen Gemeinde Deutschlands e.V. (AABF). Sie vertritt die Ziele und 
Satzung der AABF. Die AKMM setzt sich für den Religionsunterricht in deutschen Schulen nach dem Be-
kenntnis und Selbstverständnis des alevitisch-bektaschitischen Glaubens ein.

§ 3  Gemeinnützigkeit

1. Die AKMM verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, mildtätige und religiöse Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§ 52 AO). Der Satzungszweck 
wird verwirklicht insbesondere durch die Organisation von religiösen Zeremonien, Andachten, Lehrveranstal-
tungen, Seminaren, Kursen und kulturellen Veranstaltungen sowie musikalischen Vorführungen gemäß § 2.

2. Die AKMM ist selbstlos tätig und verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke.

3. Beiträge, Spenden und sonstige Einkünfte werden nur für satzungsgemäße Zwecke und Ziele verwendet. 
Die Mitglieder erhalten als Mitglied keine finanziellen Zuwendungen aus den Mitteln der AKMM. Beim 
Ausscheiden aus der AKMM haben die Mitglieder weder Ansprüche auf Erstattung von gezahlten Beiträ-
gen, Spenden oder sonstigen Zuwendungen noch haben sie bei Auflösung der AKMM irgendwelche An-
sprüche auf Zahlungen aus dem Vereinsvermögen.

4. Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen, begünstigen.
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§ 4 Mitgliedschaft

1. Jede natürliche über 16 Jahre oder juristische Person, die die satzungsgemäßen Ziele der AKMM bejaht, 
beachtet, fördert und befolgt, kann Mitglied werden. Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Jedes 
Mitglied ist gleichberechtigt.

2. Der Mitgliedsantrag ist schriftlich zu stellen. Über den gestellten Aufnahmeantrag entscheidet der Vor-
stand der AKMM nach Antragseingang innerhalb einer Frist von drei Monaten.

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, dem Ausschluss oder Tode des Mitglieds. Der Austritt erfolgt 
durch schriftliche Mitteilung des Mitglieds mit einer Frist von 3 Monate vor gewünschtem Kündigungstermin.

2. Der Ausschluss erfolgt durch Kündigung bei einem groben Verstoß gegen die satzungsgemäßen Ziele der 
AKMM, bei Nichtzahlung der Mitgliedsbeiträge über drei Monate oder bei vereinschädigendem Verhalten. 
Der Vorstand übermittelt die Angelegenheit dem Disziplinarrat. Der Disziplinarrat entscheidet über die Kün-
digung. 

3. Die Beendigung der Mitgliedschaft hat den Verlust aller Rechte, einschließlich der Ansprüche gegenüber 
der AKMM, zur Folge. 

4. Gegen den Ausschluss kann das Mitglied in der ersten Mitgliederversammlung Berufung eingelegen. Die 
Entscheidung dieser Mitgliederversammlung ist bindend.

§ 6 Organe der AKMM

Die Organe der AKMM sind:

1. Die Mitgliederversammlung

2. Der Vorstand

3. Der Aufsichtsrat

4. Der Disziplinarrat

5. Der Geistlichenrat

6. Der Frauenausschuss

7. Der Jugendausschuss

§ 7 Die Mitgliederversammlung

1. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Entscheidungsorgan der AKMM. Jedes Mitglied hat eine Stim-
me. Wahlberechtigt sind alle Mitglieder, die mind. drei Monate die Mitgliedschaft besitzen und Ihren Ver-
pflichtungen gemäss § 4 nachkommen. Für die Aufstellung zur Vorstandswahl gilt eine Mitgliedschaft von 
mind. sechs Monaten.

2. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet jährlich statt. Die schriftliche Ladung für die Mitgliederver-
sammlung erfolgt durch den Vorstand mit Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung zwei (2) Wochen vorher.

3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn nach ordnungsgemäßer Einberufung die Mehrheit 
der Mitglieder anwesend sind. Liegt die Beschlussfähigkeit nicht vor, so wird innerhalb einer Frist von zwei 
Wochen zu einer erneuten Mitgliederversammlung geladen. Diese Versammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Einladung zu dieser erfolgt unter Einhaltung einer Frist 
von zwei Wochen. In der Einladung ist auf die Beschlussfähigkeit gesondert hinzuweisen.

4. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer der Versammlung eine Versammlungsleitung. Der Rat 
besteht aus dem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern. Die Versammlungsleitung leitet die Versammlung 
und führt über deren Verlauf ein Protokoll, in dem die gefassten Beschlüsse verzeichnet werden. Das Proto-
koll ist von dem Vorsitzenden der Leitung und den beiden Stellvertretern zu unterzeichnen.

5. Falls in dieser Satzung nicht anders geregelt, werden Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der erschienenen 
Mitglieder gefasst (relative Mehrheit). Die Mitgliederversammlung berät und beschließt: 

a. über den Rechenschaftsbericht des Vorstandes sowie des Aufsichtsrats und des Disziplinarrats,
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b. über die Entlastung des Vorstandes;

c. über Satzungsänderungen und Höhe der Mitgliedsbeiträge;

d. über die Auflösung der AKMM;

e. über die Wahl der Vorstandsmitglieder und der Mitglieder des Aufsichts- und -Disziplinarrats;

f. über die in dieser Satzung der Mitgliederversammlung zugewiesenen Themen;

g. über die für die Arbeit der AKMM richtungweisenden Angelegenheiten,

h. über Anträge, die der Vorstand zur Entscheidung in der Mitgliederversammlung vorlegt.

§ 8 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Der Vorstand kann bei Bedarf eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. In der Ladung hat 
er den Bedarf darzulegen und die Verhandlungsthemen zu benennen. Zudem ist eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn sie von einem Drittel der Mitglieder schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die außerordentliche Mitgliederversammlung 
gelten die Bestimmungen des § 7 entsprechend.

§ 9 Der Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus sieben Mitgliedern und drei Ersatzmitgliedern. Sie werden von der Mitglieder-
versammlung für die Dauer von zwei Jahren in geheimer Wahl gewählt. Die Auszählung der Stimmen er-
folgt öffentlich. In den Vorstand gewählt sind die Personen, die bei der Wahl bis zur Position sieben die 
meisten Stimmen erhalten haben. Ersatzmitglieder sind die Personen, die den Stimmen nach die Plätze 8, 9 
und 10 einnehmen. Scheidet ein Mitglied aus dem Vorstand in der Wahlperiode aus, so rückt das Ersatzmit-
glied mit den meisten Stimmen für die Restdauer der Wahlperiode nach.

2. In der ersten Sitzung nach der Wahl wählt der Vorstand aus seinen gewählten ordentlichen Mitgliedern 
den Vorsitzenden/die Vorsitzende, dessen StellvertreterIn, einen SekretärIn, einen KassenwartIn und drei 
weitere Mitglieder. Dieses Gremium ist für den reibungslosen Ablauf der gewöhnlichen Arbeiten zuständig. 

3. Der Vorsitzende des Vorstands vertritt die AKMM alleine (alleinvertretungsberechtigt). Die übrigen Vor-
standsmitglieder sind jeweils zu Zweien handeln und zeichnend vertretungsberechtigt.

4. Der Vorstand bleibt bis zur Wahl des neuen Vorstandes im Amt.

5. Die Vorsitzenden des Aufsichtsrates, Disziplinarrates und Glaubensrates sowie des Frauen- und Jugend-
ausschusses sind / können zu den Vorstandssitzungen zu laden / eingeladen werden. Sie haben in den 
Sitzungen Rederecht, jedoch kein Stimmrecht.

6. Zur konstituierenden Sitzung des neu gewählten Vorstandes lädt das Vorstandsmitglied ein, das bei den 
Wahlen die meisten Stimmen erhält. Dies soll innerhalb der ersten Woche nach der Wahl geschehen. 

7. Die Vorstandsmitglieder arbeiten ehrenamtlich. Dies schließt entgeltliche Tätigkeit der Vorstandsmitglie-
der bei Tätigkeiten außerhalb von Vorstandsarbeiten nicht aus. 

§ 10  Die Zuständigkeit des Vorstandes

Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der AKMM zuständig, soweit sie von der Satzung nicht einem 
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

Der Vorstand hat vor allem folgende Aufgaben:

a. die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und Aufstellung der Tagesordnung;

b. die Einberufung der Mitgliederversammlung;

c. die Umsetzung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung;

d. die Leitung und Koordination der Arbeit der AKMM zwischen den Mitgliederversammlungen;

e. die Durchführung der in dieser Satzung ausdrücklich übertragenen Arbeiten;

f. die Einstellung und Überwachung von Personal für die AKMM;

g. die Berichterstattung über die Tätigkeit des AKMM bei Mitgliederversammlungen;

h. das Unterbreiten von Vorschlägen zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben;
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i. die Überwachung und Bewirtschaftung der Finanzen;

j. die Vertretung der AKMM gegenüber Dritten.

§ 11 Beschlussfassung

1. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in den Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden 
und im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter oder in dessen Verhinderung vom Sekretär ein-
berufen und geleitet werden. Die Ladung zu den Sitzungen erfolgt schriftlich oder fernmündlich.

2. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Mitglieder anwesend sind, darunter der Vorsitzen-
de, sein Stellvertreter oder der Sekretär. Bei Beschlussfassungen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gilt der Beschluss als nicht gefasst. 

3. Die Beschlüsse des Vorstandes sind zu protokollieren und von allen teilnehmenden Vorstandsmitgliedern zu 
unterzeichnen. Die Protokolle sind aufzubewahren. Unbefugten dürfen sie nicht zugänglich gemacht werden. 

Das Protokoll soll Auskunft geben über Ort und Zeit der Sitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten 
Beschlüsse und das Abstimmungsergebnis.

§ 12 Der Aufsichtsrat

1. Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern. Sie werden in der Mitglieder-
versammlung für die Dauer von zwei Jahren in geheimer Wahl gewählt. Die Stimmenauszählung erfolgt 
öffentlich. Zu Mitgliedern gewählt sind die Personen, die bei der Wahl die drei besten Stimmergebnisse er-
zielt haben. Ersatzmitglieder sind die Personen, die den Stimmen nach die Plätze 4 und 5 einnehmen. Schei-
det ein Aufsichtsratsmitglied in der Wahlperiode aus, so rückt das Ersatzmitglied mit den meisten Stimmen 
für die Restdauer der Wahlperiode nach.

2. Das Mitglied mit den meisten Stimmen lädt spätestens eine Woche nach der Wahl zur ersten Sitzung ein. 
In dieser Sitzung wählt der Aufsichtsrat aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter, ei-
nen Schriftführer. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden - im Falle seiner Verhinderung durch den Stell-
vertreter - einberufen und geleitet. Sitzungen sind zu protokollieren. Das Protokoll ist von allen Teilnehmern 
zu unterzeichnen.

3. Der Aufsichtsrat bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Er tritt mindestens viermal im Jahr zu einer ordentlichen 
Sitzung zusammen. Er ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Die Beschlüsse 
werden mit einfacher Mehrheit gefasst. 

4. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, vor jeder Mitgliederversammlung die Beschlussprotokolle des Vorstan-
des, die Rechnungen und die Finanzen der AKMM zu überprüfen und die Mitgliederversammlung über das 
Ergebnis zu informieren. Darüber hinaus prüft er alle drei Monate die Buchhaltung der AKMM. Er leitet 
seinen Bericht darüber an den Vorstand und Disziplinarrat weiter.

§ 13 Der Disziplinarrat

1. Der Disziplinarrat besteht aus drei Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern. Er wird in der ordentlichen 
Mitgliederversammlung in geheimer Wahl für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Stimmenauszählung 
erfolgt öffentlich. Zu Mitgliedern gewählt sind die Personen, die bei der Wahl die drei besten Stimmergeb-
nisse erhalten haben. Ersatzmitglieder sind die Personen, die den Stimmen nach die Plätze 4 und 5 einneh-
men. Scheidet ein Disziplinarratsmitglied in der Wahlperiode aus, so rückt das Ersatzmitglied mit den meis-
ten Stimmen für die Restdauer der Wahlperiode nach.

2. Das Mitglied mit den meisten Stimmen lädt spätestens eine Woche nach der Wahl zur ersten Sitzung ein. 
In dieser Sitzung wählt der Disziplinarrat aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden, einen Stellvertreter, 
einen Schriftführer. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden - im Falle seiner Verhinderung durch den Stell-
vertreter - einberufen und geleitet. Sitzungen sind zu protokollieren. Das Protokoll ist von allen Teilnehmern 
zu unterzeichnen.

3. Der Disziplinarrat bleibt bis zur Neuwahl im Amt. Er tritt mindestens viermal im Jahr zusammen. Er ist 
beschlussfähig, wenn zwei Mitglieder anwesend sind. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst.
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4. Der Disziplinarrat entscheidet auf schriftlichen Antrag des Vorstands über Verstöße von Mitgliedern ge-
gen die satzungsgemäßen Zwecke und Ziele. Er ermahnt, schließt vorübergehend oder endgültig aus der 
Mitgliedschaft aus. Der Disziplinarrat teilt das Ergebnis seiner Entscheidungen dem Betroffenen, dem Vor-
stand und den Mitgliedsvereinen mit. Gegen eine Entscheidung des Disziplinarrats kann nur in der Mitglie-
derversammlung schriftlich Widerspruch eingelegt werden. Die Entscheidung der Mitgliederversammlung 
über den Widerspruch ist endgültig.

§ 14 Der Geistlichenrat

1. Der Geistlichenrat besteht aus zwölf Mitgliedern. Den Geistlichenrat bilden die Mitglieder des AKMM, die 
Geistlichen (Dede oder Ana), Zakir, Fachleute und Personen, welche für die Aufgaben des Rates mit Ihren 
Qualifikationen geeignet sind und bei den religiösen Aktivitäten mitgewirkt haben.

2. Die originäre Aufgabe des Geistlichenrats ist die religiöse Betreuung der Mitglieder des AKMM sowie die 
Fortbildung der Geistlichen und Fachleute.

3. Über Fragen, die den Glaubensinhalt betreffen, entscheidet der Geistlichenrat. Kommt es zu Unstimmig-
keiten über einzelne religiöse Fragen oder Praktiken, so entscheidet die nächste Mitgliederversammlung der 
AKMM. Bis zur Mitgliederversammlung ist die Entscheidung des Geistlichenrats maßgebend.

4. Für die Wahl des Geistlichenrats werden alle Dede, Ana, Zakir, Fachleute und für die Aufgaben des Rates 
mit Ihren Qualifikationen geeignete und bei den religiösen Aktivitäten mitgewirkten Personen vom Vor-
stand eingeladen. Die schriftliche Ladung für diese Versammlung erfolgt durch den Vorstand mit Angabe 
von Ort, Zeit und Tagesordnung zwei (2) Wochen vorher. Jeder Teilnehmer/In hat eine Stimme. Zu Mitglie-
dern gewählt sind die Personen, die bei der Wahl die drei besten Stimmergebnisse erzielt haben. Die Wahl 
erfolgt für zwei Jahre. In der ersten Sitzung wählt der Geistlichenrat aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzen-
den und einen Stellvertreter. Der Rat bleibt bis zur Wahl des neuen Geistlichenrats im Amt.

5. Der Geistlichenrat fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in den Sitzungen, die vom Vorsitzenden und im 
Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter einberufen und geleitet werden. Die Ladung zu den Sit-
zungen erfolgt schriftlich oder fernmündlich. Der Vorstandsvorsitzende oder sein Stellvertreter nehmen an 
jeder Sitzung des Rates teil. Dieses Mitglied hat bei den Sitzungen des Geistlichenrats Rede- und Stimmrecht.

§ 15 Der Frauenausschuss

1. Der Frauenausschuss führt die Frauenarbeit innerhalb des AKMM durch und berät den Vorstand bei die-
sen Aktivitäten.

2. Der Frauenausschuss besteht aus fünf Mitgliedern und wird für zwei Jahre gewählt. Für die Wahl des 
Ausschusses werden alle Frauen, welche Mitglied des Vereins sind, vom Vorstand eingeladen. Die schrift-
liche Ladung für diese Versammlung erfolgt durch den Vorstand mit Angabe von Ort, Zeit und Tagesord-
nung zwei (2) Wochen vorher. Jede Person hat eine Stimme. Zu Mitgliedern gewählt sind die Personen, die 
bei der Wahl die drei besten Stimmergebnisse erzielt haben. In der ersten Sitzung wählt der Frauenaus-
schuss aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Der Ausschuss bleibt bis zur 
Wahl des neuen Frauenausschuss im Amt.

3. Der Frauenausschuss fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in den Sitzungen, die vom Vorsitzenden und 
im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter einberufen und geleitet werden. Die Ladung zu den 
Sitzungen erfolgt schriftlich oder fernmündlich. Ein Mitglied des Vereinsvorstandes nimmt an jeder Sitzung 
des Ausschusses teil. Dieses Mitglied hat Rederecht und Stimmrecht.

4. Der Frauenausschuss erarbeitet jährlich im Voraus einen Tätigkeitsplan und legt diesen dem Vorstand vor. 
Der Ausschuss führt seine Aktivitäten unter Aufsicht des Vorstandes durch.

§ 16 Der Jugendausschuss

1. Der Jugendausschuss führt die Jugendaktivitäten innerhalb der AKMM durch und berät den Vorstand bei 
diesen Aktivitäten.

2. Der Jugendausschuss besteht aus fünf Mitgliedern und wird für zwei Jahre gewählt. Für die Wahl des 
Ausschusses werden alle Jugendliche zwischen 14 und 28 Jahren, welche Mitglied des Vereins oder dessen 
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Eltern Mitglieder sind, vom Vorstand eingeladen. Die schriftliche Ladung für diese Versammlung erfolgt 
durch den Vorstand mit Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung zwei (2) Wochen vorher. Jede Person hat 
eine Stimme. Zu Mitgliedern gewählt sind die Personen, die bei der Wahl die drei besten Stimmergebnisse 
erzielt haben. In der ersten Sitzung wählt der Jugendausschuss aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden 
und einen Stellvertreter. Der Ausschuss bleibt bis zur Wahl des neuen Jugendausschuss im Amt.

3. Der Jugendausschuss fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in den Sitzungen, die vom Vorsitzenden und 
im Falle seiner Verhinderung von seinem Stellvertreter einberufen und geleitet werden. Die Ladung zu den 
Sitzungen erfolgt schriftlich oder fernmündlich. Ein Mitglied des Vereinsvorstandes nimmt an jeder Sitzung 
des Ausschusses teil. Dieses hat Rederecht und Stimmrecht.

4. Der Jugendausschuss erarbeitet jährlich im Voraus einen Tätigkeitsplan und legt diesen dem Vorstand 
vor. Der Ausschuss führt seine Aktivitäten unter Aufsicht des Vorstandes durch.

§ 17 Satzungsänderung

Die Satzung kann nur von der Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der Stimmen geändert 
werden. Der Antrag kann nur vom Vorstand oder von 1/3 der Mitglieder gestellt werden. Ein solcher Antrag 
ist vom Vorstand auf die Tagesordnung zu setzen. Die Fristen über die Einladung zur Mitgliederversamm-
lung (§ 7) sind einzuhalten.

§ 18 Finanzen und Einnahmen der AKMM

1. Neben den Mitgliederbeiträgen erzielt die AKMM Einnahmen durch Spenden von Personen aber auch 
von Fonds und Stiftungen, Zuschüssen / Fördermitteln aus dem Verkauf von Publikationen und anderen 
Produkten wie Kassetten, Kalendern usw., sowie ferner aus Veranstaltungen wie Konzerten, Theaterauffüh-
rungen, Kulturveranstaltungen und Buchausstellungen. Die erzielten Erträge dürfen nur für die satzungsge-
mäßen Zwecke und Ziele der AKMM verwendet werden.

2. Die Vereinsgelder werden in der Vereinskasse und auf dem Vereinskonto aufbewahrt. Alle Vereinsausga-
ben sind mindestens von zwei Vorstandsmitgliedern zu genehmigen. Bei Immobilienkäufen oder –verkäu-
fen muss der Vorstand zuvor den Beschluss der Mitgliederversammlung einholen.

§ 19 Auflösung der AKMM

Die Auflösung der AKMM kann nur durch Beschluss einer eigens mit diesem Tagesordnungspunkt einberu-
fenen Mitgliederversammlung erfolgen. Der Antrag kann nur vom Vorstand oder durch schriftlichen Antrag 
von 1/3 der Mitgliedsvereine gestellt werden. Der Antrag ist ausführlich zu begründen. Die satzungsge-
mäßen Fristen sind zu beachten. Die so einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 2/3 
aller zu entsendenden Delegierten anwesend sind. Für den Beschluss über die Auflösung der AKMM ist eine 
Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen erforderlich.

Im Falle der Auflösung fällt das gesamte aktive Vermögen der AKMM an die Alevitische Gemeinde Deutsch-
land e.V., die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke (§§ 52 
ff AO) zu verwenden hat. Zur Abwicklung des Auflösungsbeschlusses wird in der Mitgliederversammlung 
eine Kommission gewählt.

§ 20 Schlussbestimmungen

Für durch diese Satzung nicht ausdrücklich geregelte Sachverhalte gelten die Bestimmungen des Bürger-
lichen Gesetzbuches. Die Satzung tritt an die Stelle der im Vereinsregister des Amtsgerichts Musterstadt 
unter VR-Nr. 12345 eingetragenen Satzung. 

 

§ 21 Beschlussfassung

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form in der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 30.01.2012 in 
Musterstadt einstimmig beschlossen worden. Sie tritt in der neugefassten Form mit dem Tag der Eintragung 
ins Vereinsregister in Kraft. 
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 Bölüm 01Tüzük

Tüzük
Alevi Kültür Merkezi Musterstadt

§ 1 Derne¤in ad›, yeri ve mali y›l›

“Alevi-Bektafli Kültür Merkezi Musterstadt ve Çevresi” bundan itibaren “Alevi Kültür Merkezi Muster-
stadt” (Alevitische Gemeinde Musterstadt e.V.) ad›n› tafl›r. K›sa ad› AKMM´dir.

Derne¤in merkezi Musterstadt´d›r.

Dernek Musterstadt Sulh Mahkemesi (Amtsgericht Musterstadt) dernekler siciline kay›tl›d›r.

AKMM´n›n mali y›l› takvim y›l›d›r.

§ 2 AKMM´n›n amaçlar›

1. AKMM Musterstadt ve Çevresinde Alevi-Bektafli inanc›n› temsil eden kurumdur ve kendini bir inanç 
kurumu olarak tan›mlar. 

2. AKMM Alevi-Bektafli inanc›n› ve kültürünü yaflar, yaflat›r, korur ve tan›t›r. AKMM, Alevilerin kendi 
inanç ve kültürünü koruyarak Alman toplumuna uyum sa¤lamalar›nda yard›mc› olur. Alevi inanc›n› ve 
tüm Alevi-Bektafli kültürünü tan›tma do¤rultusunda çaba harcar.

3. AKMM, Musterstadt´de yaflayan Aleviler için Cemevi kurar. Ayr›ca Alevi-Bektafli inanc›, kültürü ve fel-
sefesi içeren kütüphaneler açar.

 4. AKMM, Alevi-Bektafli ö¤retisi do¤rultusunda çevre ve do¤a koruma çal›flmalar›n› destekler. Sportif 
faaliyetlere destek olur.

5. AKMM, Alevilerin kültürel benliklerini korumaya ve Alevi-Bektafli inanç temsilcilerini, dede, ana, ozan 
ve buna benzer kiflileri desteklemeye yönelik çal›flmalar yapar. 

6. AKMM, çal›flmalar›nda insan haklar›n› ve Almanya´da geçerli yasalar›, bunlar evrensel insan haklar›na 
ters düflmedikce, temel al›r. AKMM´n›n di¤er temel unsurlar› da insan›n dokunulmazl›¤› ve kad›n erkek 
eflitli¤idir. 

7. AKMM, kamu yararl› cal›flmalar› destekler. Özellikle yafll›lar›n bak›m›na, çocuk e¤itimine, gençlik 
çal›flmalar›na ve bak›ma muhtaç kiflilere - örnek: yersiz yurtsuz kiflilere ve ma¤dur gruplara - yönelik 
çal›flmalar yapar. Ayr›ca Alevi-Bektafli inanc› do¤rultusunda, kurumlarda (hastaneler, hapishaneler v.b.) 
inançsal hizmet vermeye çal›fl›r.

8. AKMM Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu´nun (Alevitische Gemeinde Deutschlands e.V. - AABF) 
üyesidir. AKMM, AABF´nin amaçlar›n› ve tüzü¤ünü benimser. Alman okullar›nda Alevi-Bektafli inanc›na 
uygun dindersleri verilmesi için çal›fl›r.

§ 3 Kamuyararl›¤›

1. AKMM, yaln›z ve do¤rudan, vergi muafiyetli yönetmenli¤ine (steuerbegünstigte Zwecke § 52 AO) 
uygun olarak toplumsal ve inançsal alanlarda kamu yarar›na amaçlar güder. Tüzük amaçlar› Alevi-Bektafli 
geceleri, cemler, seminerler, kurslar, kültür ve müzik geceleri yoluyla gerçeklefltirilir.

2. AKMM, çal›flmalar›n› karfl›l›ks›z yürütür. Salt kendi ekonomik ç›karlar›n› ön plana alan amaçlar gütmez.

3. AKMM, mal varl›¤› yaln›z tüzü¤e uygun amaçlar için kullan›labilir. Dernek üyeleri dernek gelirlerinden 
pay alamazlar. Üyeler, ayr›lma veya AKMM ´n›n feshi durumunda AKMM varl›¤›ndan kendi ödedikleri 
aidatlar› ve ba¤›fllar› geri isteyemez veya di¤er bir hak iddia edemezler.

6. AKMM amaçlar›na ve tüzü¤üne ters düflecek harcamalarda bulunamaz ve hiç kimseye kiflisel ç›kar 
sa¤layamaz.



§ 4 Üyelik

1. AKMM´n›n tüzük ve program›n› kabul eden, prensiplerine uyan, amaçlar›n› destekleyen ve uygulayan 
her 16 yafl›n› bitirmifl kifli ve tüzel kifli AKMM´ye üye olabilir. Her üyeden ayl›k üye aidat› al›n›r. Her üye 
eflittir.

 2. Üye baflvurusu yaz›l› olarak yap›l›r. AKMM Yönetim Kurulu baflvuruyu inceler ve en geç üç ay içerisinde 
karara var›r. 

§ 5 Üyeli¤in son bulmas›

1. Üyeli¤in son bulmas› üyenin üyelikten ayr›lmas›, ihraç edilmesi veya ölümü üzerine son bulur. Üyeler 
istifalar›n› Yönetim Kuruluna en az üç ay önceden yaz›l› olarak bildirmek zorundad›rlar.

2. AKMM tüzük ve amaçlar›na ayk›r› davranan, üç ayl›k dönemde aidat›n› ödemeyen veya derne¤e zarar 
verici davran›fllarda bulunan üyelerin üyeli¤ine son verebilir. Bu durumu Yönetim Kurulu Disiplin Kurulu´na 
bildirir. Disiplin Kurulu karar› verir.

3. Üyeli¤in sona ermesi durumunda üyelikten ç›kar›lan üye AKMM´den hiç bir hak iddia edemez.

4. Üyelikten ç›kar›lan üye, bu karar› ilk Genel Kurulda yaz›l› olarak itiraz edebilir. Genel Kurul’da al›nan 
karar ba¤lay›c›d›r.

§ 6 AKMM´n›n Organlar›

• Genel Kurul

• Yönetim Kurulu

• Denetleme Kurulu

• Disiplin Kurulu

• Inanç Kurulu

• Kad›nlar Kolu

• Gençlik Kolu

§ 7 Genel Kurul

1. Genel Kurul AKMM´n›n en yetkili organ›d›r; Y›lda bir kez (seçimsiz) yapar. Her üye Genel Kurul´da bir 
oy hakk›na sahiptir. Genel Kurul´da üyelerin seçme hakk› için üç ve seçilme hakk› için alt› ayl›k üyelik sü-
resi flart konulur.

 2. Genel Kurul Yönetim Kurulu taraf›ndan en az iki hafta önce üyelere yaz›l› olarak bildirilir. Genel Kurul 
davetiyesinde yer, tarih ve gündem maddeleri bildirir.

 3. Genel Kurul´a üyelerin 51%´nin kat›lmas› halinde karar yetkisine sahiptir. Aksi taktirde Genel Kurul 
Yönetim Kurulu taraf›ndan ilk iki hafta içinde yeniden ca¤r›l›r. Yap›l›fl tarihinden en az iki hafta önce 
bildirilerek toplanan bu Genel Kurul, kat›lan üye say›s›na bak›lmaks›z›n karar yetkisine sahiptir. Davetiye-
de bu son husus belirtilmelidir.

 4. Genel Kurul, üyelerin aras›ndan toplant›y› yönetecek divan› seçer. Divan, baflkan ve iki yard›mc›dan 
oluflur. Divan Genel Kurulu yönetir ve tutanak tutar. Alınan kararlar› tutana¤a geçer ve imzalar.

5. Kararlar salt ço¤unlukla al›n›r. Genel Kurul´un görevleri:

 6. Yönetim Kurulu çal›flma ve mali raporlar›, Denetleme ve Disiplin Kurulu raporlar›n› almak, 
de¤erlendirmek, onaylamak veya itiraz etmek, 

7. Yönetim Kurulunu aklamak,
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8. Üye aidatlar›n› belirlemek ve tüzük de¤iflikli¤i önermek,

9. AKMM´n›n feshi,

10. Yönetim Kurulu´nu, Disiplin Kurulu´nu ve Denetleme Kurulu´nu seçmek, 

11. AKMM tüzü¤ünde belirlenmifl konular hakk›nda karar vermek,

12. AKMM çal›flmalar›nda yön gösterici kararlar almak,

13. Yönetim Kurulu´nun, Genel Kurula sundu¤u önergeler hakk›nda karar almak.

§ 8 Ola¤anüstü Genel Kurulu

Yönetim Kurulu, AKMM çal›flmalar› aç›s›ndan gerekli gördü¤ü koflullarda, Genel Kurulu toplant›ya 
ça¤›rabilir. Ayr›ca, üyelerin 1/3 imzalar› ile, amaç ve gerekçeleri yaz›l› olarak bildirilerek Genel Kurulu to-
playabilir. Ola¤an Genel Kurul için geçerli tüzük hükümleri (§ 7) ola¤anüstü Genel Kurul için de geçer-
lidir.

§ 9 Yönetim Kurulu

1.Yönetim Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan, iki (2) y›l için, gizli oy, aç›k say›mla seçilir. Yedi (7) as›l, üç (3) 
yedek üyeden oluflur. Genel Kurul´da en fazla oy alan ilk yedi aday Yönetim Kurulu´na seçilir. Di¤er 
adaylar oy say›s› s›ralamas›na göre yedek üye olurlar. Yedek üyeler, as›l üyelerde eksilme olması halinde, 
Genel Kurulda ald›klar› oy s›ralamas›yla, as›l üyeli¤e geçerler.

 2.Yönetim Kurulu seçiminden sonra Yönetim Kurulu ilk toplant›s›nda kendi as›l üyeleri aras›ndan 1 
baflkan, 1 baflkan vekili, 1 sekreter, 1 sayman ve üç üye seçer. 

3. Baflkan tek bafl›na, di¤er Yönetim Kurulu üyeleri iki kifli ile birlikte AKMM´yi birlikte temsil etme yetki-
sine sahiptir.

4. Yönetim Kurulu yenisi seçilene kadar görevde kal›r.

5. Yönetim Kurulu toplant›lar›na Denetleme, Disiplin, Inanç, Kadinlar ve Gençlik Kurul baflkanlar› ça¤r›r. 
Kat›lan baflkanlar›n konuflma haklar› vard›r, oy haklar› yoktur.

6. Seçimden sonraki ilk bir hafta içinde, Genel Kurul´da en fazla oyu alan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim 
Kurulu´nu görev bölümü yapmak üzere toplar.

7. Yönetim Kurulu üyeleri fahri çal›fl›r. Bu husus, Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu iflleri d›fl›nda 
yapt›klar› sürekli çal›flmalar için ücret ödemeyi engellemez.

§ 10 Yönetim Kurulu´nun yetkileri

Yönetim Kurulu AKMM´n›n ifllerinden sorumludur. Bu görev tüzük uyar›nca AKMM´n›n di¤er organlar›na 
da verilebilir. 

Yönetim Kurulu´nun görevleri:
Genel Kurul´u haz›rlamak ve gündemi belirlemek,

Genel Kurul´u ça¤›rmak,

Genel Kurulu´un ald›¤› kararlar› yaflama geçirmek,

Ìki Genel Kurul aras›nda AKMM´n›n çal›flmalar›n› yönlendirici kararlar almak ve koordinasyonu 
sa¤lamak,

Tüzük gere¤i verilen görev do¤rultusunda çal›flmalar gerçeklefltirmek,

AKMM´ye eleman almak ve denetlemek,

Genel Kurul´a AKMM´n›n çal›flmalar› konusunda rapor sunmak,



Tüzükte öngörülen meselelerin (konular›n) gerçekleflmesi için öneride bulunmak,

AKMM´n›n finans›n› gözetmek ve denetlemek,

AKMM´yi d›flar›ya karfl› temsil etmek.

§ 11 Yönetim Kurulu´nun kararlar›

Yönetim Kurulu kararlar›n› Yönetim Kurulu toplant›lar›nda al›r. Toplant›lar Baflkan taraf›ndan, olmad›¤› 
durumlarda baflkan yard›mc›s›, onun olmad›¤› durumda sekreter taraf›ndan yönetilir. Yönetim Kurulu´nu 
baflkan, baflkan vekili veya sekreter yaz›l› veya telefonla üyelerine bildirerek toplar. 

Yönetim Kurulu, üyelerinin en az dört üyenin, baflkan veya baflkan vekili dahil, kat›lmas› halinde karar 
yetkisine sahiptir. Kararlar ço¤unlukla al›n›r. Eflit oy durumunda karar al›nmam›fl olur.

 Yönetim Kurulu´nun kararlar› tutana¤a geçer ve toplant›y› yöneten taraf›ndan imzalan›r. Tutanaklar 
saklan›r ve yetkisi olmayan kiflilere verilmez. Tutanak´ ta toplant›n›n yeri, tarihi, kat›lanlar›n ismi, al›nan 
kararlar ve oylama sonuçlar› belirtilmelidir.

§ 12 Denetleme Kurulu

1. Denetleme Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan, iki (2) y›l için, gizli oy, aç›k say›mla seçilir. 3 as›l, 2 yedek 
üyeden oluflur. Genel Kurul´da en fazla oy alan ilk 3 aday Denetleme Kurulu´na seçilir. Di¤er adaylar oy 
say›s› s›ralamas›na göre 4. ve 5.´ci yedek üye olurlar. Yedek üyeler, as›l üyelerde eksilme oldu¤u koflullarda, 
Genel Kurulu´da ald›klar› oy s›ralamas›yla, as›l üyeli¤e geçer.

2. Denetleme Kurulu yenisi seçilene kadar görevde kal›r. Y›lda en az dört kez en az iki as›l üyesi ile 
toplan›r. Kararlar›n› ço¤unlukla al›r. 

3. En fazla oy alan üye ilk toplant›ya ça¤r› yapar. Ìlk toplant›da as›l üyeler aras›ndan 1 baflkan, 1 baflkan 
vekili ve 1 yazman seçilir. Baflkan toplant›lara ça¤›r›r ve yönetir.

4. Denetleme Kurulu, her Genel Kurulu öncesi AKMM karar tutanaklar›n› ve hesaplar›n› kontrol eder ve 
Genel Kurulu´a yaz›l› rapor verir. Denetleme Kurulu üç ayda bir muhasebeyi denetler ve raporlar›n› Yöne-
tim ve Disiplin Kuruluna iletir.

§ 13 Disiplin Kurulu

1. Disiplin Kurulu, Genel Kurul taraf›ndan, 2 y›l için, gizli oy, aç›k say›mla seçilir. 3 as›l, 2 yedek üyeden 
oluflur. Genel Kurul´da en fazla oy alan ilk 3 aday Disiplin Kurulu´na seçilir. Di¤er adaylar oy say›s› 
s›ralamas›na göre 4. ve 5.´ci yedek üye olurlar. Yedek üyeler, as›l üyelerde eksilme oldu¤u koflullarda, 
Genel Kurulu´da ald›klar› oy s›ralamas›yla, as›l üyeli¤e geçer. Disiplin Kurulu yenisi seçilene kadar görevde 
kal›r. Y›lda en az iki kez en az iki üyesi ile toplan›r. Kararlar›n› ço¤unlukla al›r. 

2. En fazla oy alan üye ilk toplant›ya ça¤r› yapar. ‹lk toplant›s›nda as›l üyeler aras›ndan 1 baflkan, 1 baflkan 
vekili, 1 yazman seçer. Baflkan veya vekili toplant›lara ça¤›r›r ve yönetir. Yazman tutanaklar› tutar. 
Toplant›y› yöneten tutana¤› imzalar.

3. Disiplin Kurulu, üyelerin AKMM tüzü¤üne ters düflen durumlarda Yönetim Kurulu taraf›ndan yapılan 
yaz›l› baflvurular› karara ba¤lar. Bunlar: uyarma, geçici olarak üyelikten ç›karma ve kesin olarak üyelikten 
ç›karma.

4. Disiplin Kurulu´na ald›¤› kararlar sözkonusu kifliye, Yönetim Kurul ve bütün üyelere bildirilir. Disiplin 
Kurulu´nun ald›¤› kararlara yaln›zca yaz›l› olarak Genel Kurul´da itiraz edilebilir. Genel Kurul´un ald›¤› 
karar ba¤lay›c›d›r.
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§ 14 ‹nanç Kurulu

1. ‹nanç Kurulu, Dede, Ana, Zakir s›fat›n› tafl›yan ve bu kurulda görev alacak yetenekleri olan, daha önce 
dernek inanç çal›flmalar›nda hizmet vermifl ve hizmeti kabul görmüfl en az oniki üyelerden oluflur.

2. ‹nanç Kurulu´nun görevi üyelere inanç baz›nda hizmet vermek ve inanç hizmetlilerin e¤itimi ile ilgi-
lenmektir. 

3. ‹nanç Kurulu inançla ilgili konularda görüfl bildirir. ‹nançsal konu ve uygulamalarda ç›kan sorunlar ilk 
Genel Kurul´a sunulur ve Genel Kurul´un ald›¤› karar ba¤lay›c›d›r. AKMM Genel Kurulu´na kadar ‹nanç 
Kurulu´nun karar› geçerlidir.

4. ‹nanç Kurulu´nun seçimi için AKMM´ye üye olan her dede, ana, zakir, görev alacak yetenekleri olan, 
daha önce dernek inanç çal›flmalar›nda hizmet vermifl ve hizmeti kabul görmüfl kifliler ça¤r›l›r. Ça¤r› 
Yönetim Kurulu taraf›ndan en az iki hafta önce yer, tarih ve gündem maddeleri ile yaz›l› olarak yap›l›r. 
Her dede/anan›n bir oy hakk› vard›r. Seçimde en fazla oy alan ilk oniki aday Inanç Kurulu´na iki yil için 
seçilir. Kurul ilk toplant›s›nda kendi aras›nda 1 baflkan ve 1 baflkan vekili seçer. ‹nanç Kurulu yenisi seçi-
lene kadar görevde kal›r.

5. ‹nanç Kurulu kararlar›n› toplant›lar›nda oy ço¤unluyla al›r. Toplant›lar Baflkan, olmad›¤› durumlarda  
baflkan yard›mc›s› taraf›ndan yönetilir. Kurulu´u baflkan veya baflkan vekili yaz›l› veya telefonla üyelerine 
bildirerek toplar. Inanç Kurulu toplant›lar›na Yönetim Kurulu baflkan› veya baflkan vekili ça¤r›l›r. Bu üye-
nin söz ve oy hakk› vard›r.

§ 15 Kad›nlar Kolu

1. Kad›nlar Kolu AKMM bünyesinde kad›nlara yönelik çal›flmalar yapar ve Yönetim Kuruluna dan›flman 
olarak tavsiyede bulunur. 

2. Kad›nlar Kolu befl üyeden oluflur ve iki yil için seçilir. Kad›nlar Kolunun seçimi için AKMM´ye üye olan 
her bayan ça¤r›l›r. Ça¤r› Yönetim Kurulu taraf›ndan en az iki hafta önce yer, tarih ve gündem maddeleri 
ile yaz›l› olarak yap›l›r. Her bayan›n bir oy hakk› vard›r. Seçimde en fazla oy alan ilk 5 aday Kad›nlar 
Kolu‘na seçilir. Kad›nlar Kolunun ilk toplant›s›nda kendi aras›nda 1 baflkan ve 1 baflkan vekili seçer. Kad›n-
lar Kolu yenisi seçilene kadar görevde kal›r.

3. Kad›nlar Kolu kararlar›n› oy ço¤unluyla toplant›lar›nda al›r. Toplant›lar baflkan, olmad›¤› durumlarda 
baflkan yard›mc›s› taraf›ndan yönetilir. Kurulu´u baflkan veya onun baflkan vekili yaz›l› veya telefonla üye-
lerine bildirerek toplar. Kad›nlar Kolu toplant›s›na bir Yönetim Kurulu üyesi ça¤r›l›r. Bu üyenin söz ve oy 
hakk› vard›r.

4. Kad›nlar Kolu, senelik çal›flma program›n› belirler ve Yönetim Kuruluna yaz›l› olarak sunar. Kad›nlar 
Kolu Yönetim Kurulu denetiminde çal›flmalar›n› yürütür.

§ 16 Gençlik Kolu

1. Gençlik Kolu AKMM bünyesinde gençlere yönelik çal›flmalar yapar ve Yönetim Kuruluna dan›flman 
olarak tavsiyede bulunur.

2. Gençl›k Kolu befl üyeden oluflur ve iki yil için seçilir. Gençlik Kolu seçimi için AKMM´ye 16 ve 28 yafl 
aras› her üye veya ailesi üye olan her kifli ça¤r›l›r. Ça¤r› Yönetim Kurulu taraf›ndan en az iki hafta önce 
yer, tarih ve gündem maddeleri ile yaz›l› olarak yap›l›r. Her kiflinin bir oy hakk› vard›r. Seçimde en fazla oy 
alan ilk 5 aday Gençlik Kolu´na seçilir. Kurul ilk toplant›s›nda kendi aras›nda 1 baflkan ve 1 baflkan vekili 
seçer. Gençlik Kolu yenisi seçilene kadar görevde kal›r.



3. Gençlik Kolu kararlar›n› oy ço¤unluyla toplant›lar›nda al›r. Toplant›lar baflkan, olmad›¤› durumlarda 
baflkan yard›mc›s› taraf›ndan yönetilir. Kurulu´u baflkan veya onun baflkan vekili yaz›l› veya telefonla üye-
lerine bildirerek toplar. Gençl›k Kolu toplant›s›na bir Yönetim Kurulu üyesi ça¤r›l›r. Bu üyenin söz ve oy 
hakk› vard›r.

4. Gençlik Kolu, senelik çal›flma program›n› belirler ve Yönetim Kuruluna yaz›l› olarak sunar. Gençlik Kolu 
Yönetim Kurulu denetiminde çal›flmalar›n› yürütür.

§ 17 Tüzük De¤iflikli¤i

Tüzük de¤iflikli¤i, Genel Kurulu´da oylar›n 2/3 ço¤unlu¤u ile olur. Tüzük de¤iflikli¤i, Yönetim Kurulu´nun 
karar› veya üyelerin 1/3 ünün Yönetim Kurulu´na yaz›l› baflvurusu üzerine gündeme al›n›r. Bu durumda 
Tüzü¤ün öngördü¤ü koflullara uyulmas› zorunludur.

§ 18 AKMM´n›n muhasebesi ve gelirleri

1. AKMM üyelerinin ödedi¤i aidat, fonlardan ve vak›flardan gelen ba¤›fllar d›fl›nda, yay›n organlar›ndan, 
üretti¤i kaset, takvim, rozet v.b. gibi amaçlar›na uygun düflen malzemelerden gelen ba¤›fllar ve düzenledi¤i 
konser, tiyatro gibi gecelerden, standlardan gelir elde edebilir. Bu gelir yaln›z AKMM tüzük ve amaçlar› 
do¤rultusunda kullan›l›r.

2. Derne¤in paras› dernek kasas›nda ve dernek banka hesab›nda korunur. Dernek ödemeleri en az iki 
Yönetim Kurulu üyesi taraf›ndan imzalanarak onaylan›r. Gayrimenkul al›m› ve sat›fllar› için Genel Kurul´nun 
onay› gerekmektedir.

§ 19 AKMM´n›n feshi

Fesih, Yönetim Kurulu´nun karar› veya üyelerin 1/3´nün Yönetim Kurulu´na yaz›l› baflvurusu üzerine gün-
deme al›n›r. Baflvuruda ayr›nt›l› sebep gösterilmesi zorunludur. Tüzü¤ün öngördü¤ü koflullara uyulmas› 
zorunludur. AKMM´n›n feshi için Genel Kurulu´da toplam üye oylar›n›n 2/3 ço¤unlu¤u gereklidir. Kararda 
Gelen üyelerin 4/3 ço¤unlu¤u zorunludur. 

AKMM´n›n feshi durumunda maddi varl›¤› do¤rudan ve sadece kamu yararl›, kültürel veya inançsal ama-
çlar› (52 ff. AO) kullan›m› do¤rultusunda Almanya Alevi Birlikleri Federasyonuna (Alevitische Gemeinde 
Deutschland e.V.) devredilir. Fesih ifllemlerini Genel Kurul taraf›ndan seçilen bir Fesih Komitesi yürütür.

§ 20 Son hükümler

Bu tüzükte bulunmayan konular için Federal Almanya Cumhuriyeti Medeni Kanunu´nun (BGB) ilgili hü-
kümleri geçerlidir. Bu tüzük Musterstadt Sulh Mahkemesi dernekler siciline kay›tl› olan VR-Nr. 12345´li 
tüzü¤ün yerine geçer ve yeni formu ile dernekler masas› taraf›ndan onaylanmas›ndan sonra yürürlü¤e 
girer.

§ 21 Karar

Bu tüzük 30.01.2012 tarihinde Musterstadt´de yap›lan Genel Kurulu´da oybirli¤iyle karara ba¤lanm›flt›r. 
Musterstadt sulh mahkemesine kay›t edildikten sonra geçerlidir.

Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.

 Bölüm 01Tüzük
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Einfache Satzung der Alevitischen Gemeinde Musterstadt e.V.

§ 1 Name des Vereins 

Der Verein führt den Namen Alevitische Gemeinde Musterstadt (AKM Musterstadt) e.V. 

§ 2 Sitz des Vereins 

Der Verein hat seinen Sitz in Musterstadt und ist beim dortigen Amtsgericht im Vereinsregister eingetra-
gen. 

§ 3 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 4 Ziele und Zwecke des Vereins 

Die AKMM vertritt die Alevitisch-Bektaschitische Glaubenslehre in Musterstadt und dessen Umgebung und 
versteht sich als Glaubensgemeinschaft. Sie  setzt sich für die Pflege und Förderung der Alevitisch-Bektaschi-
tischen Glaubenslehre und Kultur ein. Sie bemüht sich um die Integration der Aleviten in die deutsche Ge-
sellschaft unter Bewahrung alevitischer Glaubensidentität und Kultur. Sie bemüht sich, den Glaubensinhalt 
und die gesamte Kulturtradition nach aussen bekannt zu machen. Die AKMM richtet für Ihre Mitglieder 
Gebetshäuser (Cemevi) ein. Sie unterhält Bibliotheken mit spezieller Literatur über die Glaubenslehre der 
Aleviten-Bektaschiten, der alevitisch-bektaschitischen Kultur und ihrer philosophischen Werte. Die AKMM 
bekennt sich zu den Menschrechten und den Gesetzen in Deutschland, soweit sie universellen Menschen-
rechten nicht widersprechen. Sie bekennt sich insbesondere zur unantastbaren Würde des Menschen und 
der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die AKMM ist Mitglied der Alevitischen Gemeinde Deutsch-
lands e.V. (AABF). Sie vertritt die Ziele und Satzung der AABF. Die AKMM setzt sich für den Religionsunter-
richt in deutschen Schulen nach dem Bekenntnis und Selbstverständnis des alevitisch-bektaschitischen Glau-
bens ein.

§ 5 Gemeinnützigkeit 

Der Verein AKM Musterstadt e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (§§ 51 ff. AO) in der jeweils gültigen 
Fassung. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Mittel des Vereins 
dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten weder direkt noch indi-
rekt Zuwendung aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden. Bei Ausscheiden aus dem 
Verein steht den Mitgliedern kein Anspruch auf das Vereinsvermögen zu. Bei Auflösung des Vereins geht 
das Vereinsvermögen sowie vorhandenes Informationsmaterial an ‚Alevitische Gemeinde Deutschland  e. V. 
(AABF)’, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat. Die Daten der 
Mitglieder werden vernichtet. 

§ 6 Einnahmen des Vereins 

Der Verein finanziert seine Aufgaben durch Mitgliedsbeiträge, Spenden und sonstige Zuwendungen. 

§ 7 Mitgliedschaft

Mitglieder können natürliche und juristische Personen sein. Die Mitgliedschaft wird durch schriftlichen An-
trag erworben, über den der Vorstand entscheidet. Gegenüber einer ablehnenden Entscheidung ist inner-



halb von vier Wochen nach Mitteilung der Ablehnung ein Einspruch möglich, über den die nächste Mitglie-
derversammlung entscheidet. Die Mitgliedschaft endet durch Tod, Austrittserklärung oder Ausschluss. Der 
Austritt ist nur zum Ende eines Kalenderjahres mit drei Monaten Kündigungsfrist möglich und erfolgt durch 
schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand mit zwei 
Drittel der Stimmen. Dem Mitglied muss vor der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme und 
Rechtfertigung gegeben werden. Gegen den Ausschließungsbeschluss kann innerhalb einer Frist von acht 
Wochen nach Mitteilung des Ausschlusses die nächste Mitgliederversammlung angerufen werden, die ab-
schließend entscheidet. Die Mitgliedschaft erlischt in diesem Fall am Tag der Abstimmung. Die Mitglie-
dschaft ist nicht übertragbar und nicht erblich. Sämtliche im Rahmen der Vereinstätigkeit erstellten und 
erhaltenen Unterlagen und Materialien müssen nach Erlöschen der Mitgliedschaft dem Verein zur Verfü-
gung gestellt werden. 

§ 8 Beitragsregelung 

Ein Mitgliedsbeitrag wird jährlich erhoben. Die Höhe des Beitrags wird von der Mitgliederversammlung be-
stimmt. Die Mitglieder sind aufgefordert, eine Selbsteinschätzung vorzunehmen und entsprechend dieser 
Einschätzung den Beitrag für sich festzulegen und zu entrichten. Der Beitrag beläuft sich auf mindestens  
EUR 30,- jährlich. 

§ 9 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind:

- die Mitgliederversammlung 

- der Vorstand. 

§ 10 Die Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung findet mindestens einmal jährlich statt. Ort und Zeitpunkt werden vom Vor-
stand festgesetzt. Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung schriftlich unter Angabe der Tagesord-
nung und unter Wahrung einer Einladungsfrist von mindestens vier Wochen ein. Der Vorstand ist verpflich-
tet, eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins erfordert 
oder wenn die Einberufung von einem Drittel der Mitglieder schriftlich und unter Angabe des Zwecks und 
der Gründe vom Vorstand verlangt wird. 

2. In der Mitgliederversammlung haben natürliche und juristische Personen je eine Stimme. Das Stimmrecht 
einer juristischen Person wird durch einen schriftlich Bevollmächtigten ausgeübt. Der Bevollmächtigte kann 
nur ein Stimmrecht ausüben. Stimmrechtsübertragungen durch natürliche Personen sind ausgeschlossen. 

3. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß eingeladen ist. 

4. Bei Abstimmungen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Entschei-
dungen über die Änderung der Satzung erfordern eine Zweidrittelmehrheit. Eine Vereinsauflösung kann nur 
durch eine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Satzungsänderungen bzw. 
Vereinsauflösung müssen als Tagesordnungspunkt ausdrücklich in der Einladung aufgeführt werden. 

5. Über sämtliche Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigen, dessen Rich-
tigkeit durch die Unterschrift des Vorsitzenden, des Versammlungsleiters und des Protokollführers zu bestä-
tigen ist.

§ 11 Aufgaben der Mitgliederversammlung 

Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören:

- Wahl und Entlastung des Vorstandes 

- Festsetzung der Vereinsbeiträge 

Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.
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- Beschlüsse über Satzungsänderungen 

- Beschlüsse über Auflösung des Vereins 

§ 12 Der Vorstand 

1. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für ein Jahr gewählt. Die Wiederwahl der Vorstands-
mitglieder ist möglich. Bis zur Wahl eines neuen Vorstandes werden die Geschäfte durch den bisherigen 
Vorstand weitergeführt. 

2. Der Vorstand besteht aus mind. drei Personen, dem 1. Vorsitzenden, einem Stellvertreter und einem 
Schatzmeister. Der/die 1. Vorsitzende wird in Einzelwahl gewählt. Die restlichen Vorstandsmitglieder (ohne 
Vorsitz) werden in einem gesonderten Wahlgang gewählt. 

3. Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung, welche die Position der StellvertreterInnen und der Bei-
sitzerInnen regelt. Von KandidatInnen geäußerte Wünsche bez. der Geschäftsverteilung müssen in der Ge-
schäftsordnung berücksichtigt werden. 

4. Das Vorstandsamt erlischt mit dem Verlust der Mitgliedschaft. 

5. Scheidet ein Vorstandsmitglied innerhalb seiner Amtszeit aus, so wird sein Amt für die restliche Amtszeit 
kommissarisch durch ein anderes vom Vorstand gewähltes Vorstandsmitglied verwaltet. 

6. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, sein Stellvertreter und der Schatzmeister. Jeweils 
zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten den Verein gerichtlich und außergerichtlich. 

7. Der Vorstand tritt auf Einladung des/der Vorsitzenden zusammen. Die Einberufung der Vorstandssitzung 
muss erfolgen, wenn ein Vorstandsmitglied dies verlangt. 

8. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. 

9. Über die Vorstandssitzungen wird ein Ergebnisprotokoll gefertigt, das den Vorstandsmitgliedern zugäng-
lich zu machen ist. 

§ 13 Aufgabe des Vorstandes 

Der Vorstand hat insbesondere folgende Aufgaben:

- Führung der laufenden Geschäfte des Vereins nach Maßgabe der Satzung

- Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern

- Einberufung der Mitgliederversammlung

- Berufung von zwei Kassenprüfern. Die Kassenprüfer dürfen weder dem Vorstand noch einem vom Vor-
stand berufenen Gremium angehören und nicht Angestellte des Vereins sein.

- Erstellung und Verabschiedung eines Haushaltsplanes. 

§ 14 Gerichtsstand ist Musterstadt. 
Musterstadt, den 23. März 2011
 



AKM Musterstadt
Musterstr.  96
12345 Musterstadt

Notar
Frau. Dr.  Ute Muster
Musterstr. 111
12345 Musterstadt

 Musterstadt, 02.02.2012

Eintragung ins Vereinsregister

Sehr geehrte Frau Dr. Muster,

anbei übersenden wir Ihnen die Satzung und das Protokoll unserer letzten ordentlichen Mitgliederversamm-
lung und der Vorstandssitzung.

Wir bitten, die Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht zu vorzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Ali Riza Arslan
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AKM Musterstadt
Musterstr.  96
12345 Musterstadt

Notar
Frau. Dr. Ute Muster
Musterstr. 111
12345 Musterstadt

 Musterstadt, 02.02.2012

Eintragung der Satzungsänderungen ins Vereinsregister

Sehr geehrte Frau Dr. Muster,

anbei übersenden wir Ihnen die neue Satzung und das Protokoll unserer letzten ordentlichen Mitglieder-
versammlung und der Vorstandssitzung.

Wir bitten, die Eintragung der neuen Satzung in das  Vereinsregister beim Amtsgericht zu vorzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Ali Riza Arslan

 



Alevitische Gemeinde 
Musterstadt 
Muster Str. 96
12345 Musterstadt

An das Finanzamt 
Musterstadt
– Abt. Körperschaften – 
Muster Str. 111
12345 Musterstadt

 Musterstadt, den 12.12.2012 

Antrag auf Steuerbegünstigung wegen Gemeinnützigkeit 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Anlage übersenden wir Ihnen eine Abschrift unserer Satzung vom 13.12.2011.  
 
§ ..... der Satzung bringt zum Ausdruck, dass ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne der §§ 51 bis 68 Abgabenordnung verfolgt werden. 

Wir beantragen die steuerliche Anerkennung der begünstigten Zwecke sowie die Berechtigung zur Ausstel-
lung von Spendenbescheinigungen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ali Riza Arslan

(Unterschrift durch mindestens so viele Vorstandsmitglieder, wie gemäß Satzung zur Vertretung 
nach außen erforderlich sind) 

(Hinweis: Die steuerliche Anerkennung kann und sollte parallel zur Eintragung im Vereinsregister 
beantragt werden, um Zeitverzögerungen zu vermeiden.) 

Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.
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Beitrittserklärung

Hiermit erkläre ich ab ___________ meinen Beitritt in die Alevitische Gemeinde Musterstadt e. V.
Ich bin einverstanden, den monatlichen Betrag in Höhe von _____ EUR zu zahlen.

Persönliche Angaben

Name / Vorname: _____________________

Geburtsdatum: _____________________

PLZ, Ort: _____________________

Straße, Hausnummer: _____________________

Telefon: _____________________

Beruf: _____________________

Staatsangehörigkeit: _____________________

Geburtsort: _____________________

E-Mail: _____________________

Anerkennung der Regularien des Vereins

Mit der Aufnahme in den Verein erhalte ich Kenntnis und erkenne ausdrücklich 
 • die Satzung und Vereinsordnungen des Vereins, 
 •  die Beitragsordnung des Vereins und die jeweils gültigen Beitragssätze an. 

Beitragshaftung für minderjährige Mitglieder

Ich/wir als der/die gesetzliche/n Vertreter genehmige/n hiermit den Beitritt für mein/unser Kind und über-
nehme/n bis zum Eintritt der Volljährigkeit (18. Lebensjahr) die persönliche Haftung für die Beitragspflichten 
meines/unseres Kindes gegenüber dem Verein.

Datenschutz

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke 
gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe jeder-
zeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach 
meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.

Musterstadt, den ______________

Unterschrift



Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die Alevitische Gemeinde Musterstadt e.V., fällige Mitgliedsbeiträge in  
Höhe von ______ EUR

   monatlich

   vierteljährlich 

   jährlich 

von folgendem Konto einzuziehen.

_________________________________  _______________________________
Kontoinhaber/in  Name und Sitz des Kreditinstituts

_________________________________  _______________________________ 
BLZ  Kontonummer

Sollte mein Konto zum Zeitpunkt der Beitragseinziehung nicht die erforderliche Deckung aufweisen und 
entstehen dem Verein durch den Aufwand Kosten, werde ich diese auf Anforderung unverzüglich erstat-
ten.

_________________________________  ________________________________
Ort/ Datum  Unterschrift 

Alevitische Gemeinde Deutschland e.V.
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Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung)

 
Bestätigung über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeitrag

im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuer-
gesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen

Name und Anschrift des Zuwendenden

Betrag der Zuwendung - in Ziffern –   in Buchstaben –   Tag der Zuwendung:

Es handelt sich um den Verzicht auf Erstattung von Aufwendungen      Ja      Nein

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung

(Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) 

verwendet wird. 

Nur für steuerbegünstigte Einrichtungen, bei denen die Mitgliedsbeiträge steuerlich nicht  
abziehbar sind:
   Es wird bestätigt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeitrag handelt, dessen Abzug nach § 10b  
         Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes ausgeschlossen ist.

__________________________________________________________________________________________
(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers)

Hinweis: 

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlasst, dass Zuwen-

dungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, 

haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden entgeht (§ 

10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 

Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das 

Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre 

seit Ausstellung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 – BStBl I S. 884).

Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) __________
_____________________ nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der 
Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes _____________________________, StNr. __
_______________________ vom ______________________ nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteu-
ergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der  
Gewerbesteuer befreit.

 Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) _________
____________ durch vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes _____________________________, 
StNr. _______________________________, vom ____________________  ab ______________________ 
als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt.



Aussteller (Bezeichnung und Anschrift der steuerbegünstigten Einrichtung)

Bestätigung über Sachzuwendungen

im Sinne des § 10b des Einkommensteuergesetzes an eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuer-
gesetzes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen

Name und Anschrift des Zuwendenden:

Betrag der Zuwendung - in Ziffern –   in Buchstaben –   Tag der Zuwendung:

Genaue Bezeichnung der Sachzuwendung mit Alter, Zustand, Kaufpreis usw. 

Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebsvermögen und  

ist mit dem Entnahmewert (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) bewertet.

Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Privatvermögen.

 Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendung gemacht.

Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z. B. Rechnung, Gutachten, liegen vor.

Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung
(Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) 
verwendet wird. 

_____________________________________________________________________

(Ort, Datum und Unterschrift des Zuwendungsempfängers)

Hinweis: 

Wer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oder wer veranlasst, dass Zuwen-

dungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, 

haftet für die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zuwendenden entgeht (§ 

10b Abs. 4 EStG, § 9 Abs. 3 KStG, § 9 Nr. 5 GewStG). 

Diese Bestätigung wird nicht als Nachweis für die steuerliche Berücksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das 

Datum des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre 

seit Ausstellung der Bestätigung zurückliegt (BMF vom 15.12.1994 – BStBl I S. 884).

Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) _________
_____________ nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum 
Körperschaftsteuerbescheid des Finanzamtes __________________________________ StNr. ________
____________________, vom _______________________ nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteu-
ergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewer-
besteuer befreit.

Wir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) _________
___________________________ durch vorläufige Bescheinigung des Finanzamtes_________________
________________, StNr. _________________________________ vom __________________________
_____ ab __________________________ als steuerbegünstigten Zwecken dienend anerkannt.
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Sponsoringvertrag 

zwischen

Alevitische Gemeinde Musterstadt e.V. - Zuwendungsempfänger - 
Muster Str. 96
12345 Musterstadt

und

Muster GmbH - Sponsor -
Muster Weg 321
12345 Musterstadt

                                                                       § 1

Die Vertragspartner vereinbaren zum Zwecke des Sponsoring nachfolgende Leistung/en auf
Gegenseitigkeit: 
Der Sponsor stellt zur Förderung des Zuwendungsempfängers zweckgebundene finanzielle Mittel zur Ver-
fügung. Im Gegenzug verpflichtet sich der Zuwendungsempfänger den/das Firmennamen/Firmenlogo des 
Sponsors an geeigneter Stelle gut sichtbar zu plazieren und/oder in geeigneter Weise zu erwähnen (Wer-
bung). Näheres regelt § 3.

                                                                       § 2

Ausgeschlossen ist Werbung folgenden Inhalts 
Werbung, die gegen rechtliche Bestimmungen verstößt 
Werbung, die das Ansehen und die Würde der öffentlichen Verwaltung und des Staates verletzt 
Werbung mit parteipolitischem Inhalt, insbesondere Wahlwerbung 
Werbung, die durch ihren Inhalt oder ihre Aufmachung gegen die guten Sitten verstößt 
Werbung für Nikotin, Alkohol und andere Suchtmittel

                                                                       § 3

Der Sponsor überweist bis zum ............................. dem Zuwendungsempfänger einen Geldbetrag in Höhe 
von ..........,.. EUR ................................................................................... (in Worten) auf das Konto Nr ......
............................. , Bank ....................................................., BLZ .................................., unter Angabe 
des Zweckbindungsvermerks: zur Verwendung............................................................................................
.................................... 

Der Zuwendungsempfänger verpflichtet sich im Gegenzug folgende Werbung für den Sponsor in den Räu-
men der Gemeinde/ a.a. Ort

 ................................................................................................................................................................. 

für die Dauer:......................................................................... zu gewährleisten. 

                                                                       § 4

Die für die vereinbarte Werbemaßnahme benötigten Materialien, Abbildungen, Software, Träger etc. wer-
den auf Kosten des Sponsors dem Zuwendungsempfänger rechtzeitig i.S. des § 3 zur Verfügung gestellt. 

                                                                       



                                                                       § 5

Die dem Zuwendungsempfänger überlassenen Werbemittel dürfen nur zu dem in diesem Vertrag vereinbar-
ten Zweck verwandt werden. Weitere oder andere Nutzungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des 
Sponsors. 

                                                                       § 6

Es besteht Einvernehmen zwischen den Vertragspartnern, dass durch die Verwendung der überlassenen 
Werbemittel auf, an oder in Produkten/ Eigentum vom Sponsor keine Rechte an den Produkten/ Eigentum, 
insbesondere Urheber- und/oder Wettbewerbsrechte erwirbt. 

                                                                       § 7

Der Zuwendungsempfänger übernimmt keine Gewähr für den Werbeerfolg. Die Haftung durch den Zuwen-
dungsempfänger für Verlust oder Schäden jeglicher Art an den zur Verfügung gestellten Werbemitteln, 
soweit diese nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich durch Beschäftigte des Zuwendungsempfängers verur-
sacht werden, ist ausgeschlossen. 

                                                                       § 8

Dieser Vertrag kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist im beiderseitigen Einvernehmen aufgehoben wer-
den. Das Recht zur ordentlichen Kündigung durch den Sponsor ist nur unter Wahrung einer Frist von ........
..................................... vor dem gesponserten Ereignis möglich, soweit der Zuwendungsempfänger noch 
keine vertraglichen Bindungen im Vertrauen auf diesen Vertrag eingegangen ist. Das Recht zur außeror-
dentlichen Kündigung bleibt davon unberührt. 

                                                                       § 9

Sollten in dem Vertrag eine oder mehrere Bestimmungen aus tatsächlichen oder rechtlichen Gründen un-
wirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen hierdurch nicht 
berührt. Die Vertragsparteien verpflichten sich vielmehr, die unwirksamen Bestimmungen durch eine dem 
wirtschaftlichen Erfolg möglichst gleichkommende Regelung zu ersetzen. 

                                                                       § 10

Nebenabreden sind nicht geschlossen. Die Aufhebung, Änderung oder Ergänzung des Vertrages bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Kündigungserklärungen haben der jeweils anderen Vertragspartei 
zumindest mit eingeschriebenem Brief zuzugehen. 

                                                                       § 11

Der Vertrag tritt mit Unterzeichnung in Kraft. 

                                                                       § 12

Gerichtsstand ist Musterstadt (Sitz der Gemeinde)

Ort, den ______________________________  Ort, den ______________________________

Zuwendungsempfänger   Sponsor

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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